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BUNDESMINISTERIUM
BMF —1V/8 (IV/8) FUR FINANZEN

BMF-010314/0225-1V/8/2016
29, April 2016

An

Bundesministerium fur Finanzen

Zollamter

Steuer- und Zollkoordination, Fachbereich Zoll und Verbrauchsteuern
Steuer- und Zollkoordination, Risiko-, Informations- und Analysezentrum

ZT-2505, Arbeitsrichtlinie ,Sonderbestimmungen fiir bestimmte
Zollkontingente"

Sonderbestimmungen Zollkontingente

Die Arbeitsrichtlinie ZT-2505 (Sonderbestimmungen Zollkontingente) stellt einen
Auslegungsbehelf zu den von den Zollamtern und Zollorganen zu vollziehenden Regelungen

dar, der im Interesse einer einheitlichen Vorgangsweise mitgeteilt wird.

Uber die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten kénnen aus dieser
Arbeitsrichtlinie nicht abgeleitet werden.

Bei Erledigungen haben Zitierungen mit Hinweisen auf diese Arbeitsrichtlinie zu unterbleiben.

Bundesministerium flir Finanzen, 29. April 2016
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1. Inhalt dieser Zolldokumentation

Diese Zolldokumentation beinhaltet nur Sondervorschriften fiir bestimmte Zollkontingente.
Hinsichtlich der Vorgangsweise bei der Kontingentverwaltung siehe die Zolldokumentationen
ZT-2500 und ZT-2510.

2. Bei Kontingentantragen heranzuziehendes Gewicht

Ist die Menge eines Kontingentes in Gewichtseinheiten (Kilogramm oder Tonnen) festgesetzt,
so ist dabei unter sinngemaBer Anwendung von Punkt C, Abs. 2b der Einfiihrenden
Vorschriften zur Kombinierten Nomenklatur grundsatzlich das Eigengewicht der Ware (dh.
das Gewicht der Ware ohne alle Behdltnisse und Verpackungen) zu verstehen, sofern nicht
im Einzelfall anderes festgelegt ist. Somit ist bei in Fllissigkeit eingelegtem Gemiise das
Gewicht des Gemiises zuzlglich des Gewichts der Flissigkeit, jedoch ohne Gewicht der

Verpackung, als Kontingentmenge zu beantragen.

Laut Verordnung (EU) Nr. 1220/2012 ist bei dem Kontingent mit der laufenden Nummer

09.2792 (Heringe, zubereitet in Krdutern und/oder Essig, in Salzlake, in Fassern) als

Kontingentmenge das Abtropfgewicht anzugeben.

Laut Verordnung (EG) Nr. 992/1995 idF der Verordnung (EU) Nr. 726/2014 ist bei dem

Kontingent mit der laufenden Nummer 09.0859 (Heringe, zubereitet in Krautern und/oder

Essig, in Salzlake) das Abtropfgewicht anzugeben.

Laut Verordnung (EG) Nr. 992/1995 idF der Verordnung (EU) Nr. 2016/1422 ist bei dem
Kontingent mit der laufenden Nummer 09.0750 (Heringe, zubereitet in Krautern und/oder

Essig, in Salzlake) das Abtropfgewicht anzugeben.
3. Kontingente bei aktiver Veredelung

Laut Art. 74 der Verordnung (EG) Nr. 2446/2015 (UZK-DA) ist eine Inanspruchnahme von
Zollkontingenten auch bei der Uberfiihrung in den zollrechtlich freien Verkehr im Anschluss
an eine aktive Veredelung méglich. Eine Inanspruchnahme anlésslich der Uberfiihrung in die

aktive Veredelung kommt jedoch grundsatzlich nicht in Betracht.

Wird bei Uberfiihrung der Ware aus der aktiven Veredelung in den zollrechtlich freien
Verkehr ein Kontingentantrag gestellt, so ist zu priifen

- ob das Kontingent zum Zeitpunkt der Antragstellung besteht

und ebenfalls
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- ob das Kontingent zum Zeitpunkt der Uberfiihrung der Ware in die aktive Veredelung

bestanden hat.

Hat das Kontingent zum Zeitpunkt der Uberfiihrung der Ware in die aktive Veredelung nicht
bestanden, ist auch dann kein Kontingentantrag zuldssig, wenn zum Zeitpunkt der
Uberfiihrung der Ware aus der aktiven Veredelung in den zollrechtlich freien Verkehr das

Kontingent offen ist.

4. Kontingentmenge bei Wiedereinfuhr aus passivem

Veredelungsverkehr

Wird eine Ware aus dem passiven Veredelungsverkehr in den zollrechtlich freien Verkehr
verbracht und dabei die Anwendung eines Kontingentzollsatzes beantragt, so ist im
Kontingentantrag der gesamte Zollwert laut Art. 69 bis 76 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013
(UZK) bzw. das gesamte Gewicht der Ware laut vorstehendem Punk 2 anzugeben.
Keinesfalls darf der Wert oder das Gewicht durch Abzug der exportierten Vormaterialien

reduziert werden.

Erfolgt eine anteilsmaBige Zuteilung der Kontingentmenge (zwischen Null und 100% der
beantragten Menge), bezieht sich dieser Prozentsatz auf den Wert bzw. das Gewicht der

gesamten wiedereingefiihrten Ware.

Dies gilt jedoch nicht fiir Einfuhren im Rahmen des Kontingentes mit der laufenden Nummer
09.2501. (siehe Punkt 5 — Seite 2)

5. Kontingent Nr. 09.2501

Laut Verordnung (EG) Nr. 32/2000 idF der Verordnung (EG) Nr. 384/2003 ist das Kontingent

mit der laufenden Nummer 09.2501 nur bei Wiedereinfuhr nach passiver Veredelung

anwendbar, sofern die wiedereingefiihrte Ware im Rahmen dieser passiven Veredelung den

folgenden Be- oder Verarbeitungen unterzogen wurde:

- Bleichen, Farben, Bedrucken, Beflocken, Impragnieren, Appretieren und andere Arbeiten,
die das Aussehen oder die Qualitat, nicht aber die Natur der Ware verandern, von
Geweben der Kapitel 50 bis 55 und der KN-Position 5809 00 00, bestimmten Waren aus
den KN-Positionen 5606, 5801, 5802, 5804, 6806, 5808, 6001 und 6001 (z.B. Samt,
Pliisch, Bander, Chenillegarne, Posamentierwaren, Spitzen, Gewirke als Meterware)

- Zwirnen und Texturieren, auch in Verbindung mit dem Spulen, dem Farben und anderen
Arbeiten, die das Aussehen, die Qualitat oder die Aufmachung, nicht aber die Natur der
Ware verandern, von Garnen der Kapitel 50 bis 55 und der KN-Position 5605 00 00.
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Im Kontingentantrag ist bei diesem Kontingent nur der Wertzuwachs (also nicht der Wert der
wiedereingefiihrten Ware) anzugeben. Dabei versteht man unter "Wertzuwachs" den
Unterschied zwischen dem Zollwert bei der Wiedereinfuhr, so wie er in der einschlagigen
Gemeinschaftsregelung definiert ist, und dem Zollwert, der zum Zeitpunkt der Wiedereinfuhr
ermittelt wiirde, wenn die Waren, so wie sie ausgefiihrt worden sind, Gegenstand einer

Einfuhr waren.

Das Kontingent ist fur Wiedereinfuhren aus allen Drittstaaten anwendbar.
6. Unterlagen fiir die Einfuhr von Wein

Die Inanspruchnahme der Zollkontingente mit den laufenden Nummern 09.1001 und
09.1205 (Qualitatswein aus Algerien und Tunesien) ist laut Verordnung (EG) Nr. 747/2001
(far Kontingent Nr. 09.1001 idF der Verordnung (EG) Nr. 1460/2005) an die Voraussetzung
gebunden, dass flir die Weine entweder ein Dokument VI 1 oder ein Teildokument VI 2

gemaB der Verordnung (EG) Nr. 883/2001 oder eine von der zusténdigen algerischen oder
tunesischen Behdrde gemaB nachstehendem Muster ausgestellte Bescheinigung vorgelegt
wird, wobei bei Ausstellung in Algerien in den Vordrucken der Ausdruck "tunesische" durch

"algerische" ersetzt ist.
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1. Ausfihrer (Mama, vollstindige Anschaf, Land): 2. Numrmer 00aa0
3. Name der Behdrde, die die Ursprungsbezeichnung garan-
fien:
4, Empianger (Nama, vollstindige Anscheifi, Land):
E
BESCHEINIGUNG UBER DIE URSPRUNGSBEZEICHNUNG
6. Befdrdarungsmitiel; 7. Ursprungsbezeichaung
8. Entladungsart:
9. Zeichen und Nummerm — Anzahl und Art der Packsticke 10, Bruftogewicht | 11, Liter

12. Liter {in Warlen):

13, Buschainigung des erledloriden Behdrda:

14, Stempal der Zolistolls:

(Ubersetzung siehe Nr. 15)
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15, Wir bestitigen, dass der in dieser Bescheiniguag bezeichnete Wein im Bezick. ... ... e eee e
geweoanen wurde und ihm nach tunesizchem Gesetz die UrsprungsBezeichnung ..o e “ zusrkanm wird.

Der digsem Weln zugetGgle Alkahel 151 ais Wein gewennener Alkolhel.

16. (')

'} Diese Nummer is] weileren Angaben des Auslubrlingdss voibahalien

Die Inanspruchnahme der Zollkontingente mit den laufenden Nummern 09.1558 und
09.1559 (Weine mit Ursprung in der ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien) ist
laut Verordnung (EG) Nr. 2597/2001 idF der Verordnung (EG) 2088/2004 an die

Voraussetzung gebunden, dass ein Dokument VI 1 oder ein Teildokument VI 2 gemaB der
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Verordnung (EG) Nr. 883/2001 vorgelegt wird. Daneben ist flr die Inanspruchnahme dieser
Kontingente auch die Vorlage einer Warenverkehrsbescheinigung EUR1 oder einer
Ursprungserklarung erforderlich.

Die Inanspruchnahme der Zollkontingente mit den laufenden Nummern 09.1570 und
09.1572 (Wein mit Ursprung im Kosovo) ist laut Durchfiihrungsverordnung (EU) 2017/1466
an die Voraussetzung gebunden, dass ein Dokument VI 1 vorgelegt wird, welches folgenden

Vermerk enthalt: ,Fir die in dieser Bescheinigung aufgeflihrten Waren werden keine
Ausfuhrbeihilfen gewahrt".

Im Gegensatz dazu ist die Inanspruchnahme des Zollkontingentes mit der laufenden
Nummer 09.1530 (Wein mit Ursprung in Albanien, Bosnien-Herzegowina, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Montenegro, Serbien und dem Zollgebiet Kosovo laut
Art. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1215/2009 nur an die Vorlage einer
Warenverkehrsbescheinigung EUR1 oder einer Ursprungserklarung gebunden.

Fir die Inanspruchnahme des Zollkontingents mit der laufenden Nummer 09.1514 (Wein mit
Ursprung in Montenegro) ist laut Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 53/2008 iVm Artikel 16
des Protokolls 3 zum Interimsabkommen mit Montenegro lediglich eine

Warenverkehrsbescheinigung EUR1 oder eine entsprechende Erklarung auf der Rechnung,
dem Lieferschein oder einem anderen Handelspapier erforderlich.

Das Kontingent mit der laufenden Nummer 09.1530 ist laut Verordnung (EG) Nr. 1215/2009
idF der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1464

- flir Wein mit Ursprung in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien erst
dann anwendbar, wenn die Kontingente mit den laufenden Nummern 09.1558 und
09.1559 ausgeschopft sind und

- flir Wein der Position 2204 21 mit Ursprung in Montenegro erst dann anwendbar, wenn
das Kontingent mit der laufenden Nummer 09.1514 ausgeschopft ist (flir Wein der
Position 2204 29 mit Ursprung in Montenegro ist dieses Kontingent nie anwendbar) und

- flir Wein mit Ursprung in Albanien erst dann anwendbar, wenn die Kontingente mit den

laufenden Nummern 09.1512 und 09.1513 ausgeschdépft sind und

- fir Wein mit Ursprung in Bosnien und Herzegowina erst dann anwendbar, wenn die

Kontingente mit den laufenden Nummern 09.1528 und 09.1529 ausgeschdpft sind und

- fir Wein mit Ursprung in Serbien erst dann anwendbar, wenn die Kontingente mit den

laufenden Nummern 09.1526 und 09.1527 ausgeschdpft sind und
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- flr Wein mit Ursprung im Zollgebiet Kosovo erst dann anwendbar, wenn die
Kontingente mit den laufenden Nummern 09.1570 und 09.1572 ausgeschdpft sind.

7. Unterlagen fiir die Einfuhr von Fischen aus Thailand
(Kontingente 09.0704 und 09.0706)

Laut Art. 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/2006 diirfen die Kontingente mit den Nummern
09.0704 und 09.0706 (bestimmte Fische aus Thailand) nur angewendet werden, wenn ein
Ursprungsnachweis nach Art. 61 der Verordnung (EU) Nr. 952/2015 (UZK) vorgelegt wird.

Mit Durchflihrungsverordnung (EU) 2017/1405 der Kommission vom 31. Juli 2017 wird
dieses Erfordernis gestrichen. Somit ist fiir die Anwendung dieser Kontingente kein

Ursprungszeugnis erforderlich.

8. Bestimmungen betreffend die Einfuhr von Braugerste
(Kontingent Nr. 09.0076)

Mit Verordnung (EG) Nr. 1064/2009 wird ein Kontingent fiir Braugerste eroffnet, welche zur

Herstellung von Bier bestimmt ist, dessen Reifung in Buchenholz enthaltenden Fassern

erfolgt.
Dieses Kontingent ist nur flir Braugerste anwendbar, welche
- ein spezifisches Gewicht von mindestens 60,5 kg/hl,

- héchstens 1% beschadigte Kérner (Gerstenkorner, sonstige Getreidekdrner oder
Wildhaferkorner, die Schaden, einschlieBlich Verderbserscheinungen aufgrund von
Krankheiten, Frost, Hitze, Insekten- oder Pilzbefall, Unwetter oder sonstiger

physikalischer Ursachen aufweisen)
- einen Feuchtigkeitsgehalt von héchstens 13,5% und

- mindestens 96% gesunde Gerstenkorner von einwandfreier und handelstblicher Qualitat
(Gerstenkorner oder Teile von Gerstenkornern, die nicht als "beschadigte Kérner" laut
vorstehender Definition gelten, ausgenommen Korner, die Frost- oder Pilzschaden

aufweisen)
aufweist.

Als Nachweis, dass die Gerste diesen Anforderungen entspricht, ist eine von einer amtlichen
Stelle des Ursprungslandes ausgestellte Konformitdtsbescheinigung vorzulegen. Wird eine
derartige Konformitatsbescheinigung vorgelegt, ist ein reprasentatives Warenmuster zu
entnehmen und an die Technische Untersuchungsanstalt zur Uberpriifung der
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Qualitatskriterien zu senden. Die Ubersendung dieses Musters kann unterbleiben, wenn der
Einflhrer nachweist, dass wahrend des Kontingentzeitraums bei zumindest 3% seiner von

derartigen Bescheinigungen begleiteten Importe Warenmuster untersucht wurden.

Liegt keine derartige Konformitatsbescheinigung vor, kann der Einfihrer bei jenem Zollamt,
bei welchem er die Uberfiihrung der Gerste in den freien Verkehr beantragt, eine
Qualitatsanalyse beantragen.

Es ist darauf zu achten, dass weder die Einleitung der Warenuntersuchung noch der
Qualitatsanalyse die Meldung an die Kontingentstelle verzbgert.

Wird weder eine Konformitatsbescheinigung vorgelegt noch eine Qualitdtsanalyse beantragt,
ist der Kontingentantrag abzulehnen.

Der Einflihrer muss bei der zustéandigen Zollbehdrde zusatzlich zu der gegebenenfalls gemaB
Artikel 90 der Verordnung (EU) Nr. 952/2015 (UZK) verlangten Sicherheit eine Sicherheit von
85 Euro pro Tonne hinterlegen. Ist die Lieferung von einer durch den Federal Grain
Inspection Service (Bundesgetreideaufsichtsbehdrde der USA, "FGIS") ausgestellten
Konformitatsbescheinigung begleitet, vermindert sich der Betrag dieser Sicherheit auf 10
Euro pro Tonne. Ein Muster dieser von "FGIS" ausgestellten Bescheinigung findet sich
nachstehend.

Die im Rahmen dieses Kontingentes eingefiihrte Gerste muss

- innerhalb von sechs Monaten nach der Uberfiihrung in den zollrechtlich freien Verkehr zu
Malz verarbeitet werden (dh. die Gerste muss innerhalb dieser Frist der Weiche

unterzogen werden)
und

- aus diesem Malz muss innerhalb von 150 Tagen nach der Verarbeitung der Gerste zu

Malz Bier hergestellt werden, dessen Reifung in Buchenholz enthaltenden Fassern erfolgt.

Die bestimmungsgemaBe Verwendung der Gerste wird gemaB Artikel 166 der Verordnung
(EG) Nr. 450/2008 durch eine zollamtliche Uberwachung gewéhrleistet.

Die eingehobene Sicherheit von 85 Euro pro Tonne bzw. von 10 Euro pro Tonne ist

unverziglich freizugeben, wenn

- nachgewiesen wird, dass die vorgeschriebenen Qualitatskriterien erfillt wurden; dieser
Nachweis kann durch Vorlage einer Konformitatsbescheinigung oder durch Vorlage einer
Qualitatsanalyse erfolgen

und
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- nachgewiesen wird, dass die Ware innerhalb der festgesetzten Fristen

bestimmungsgemal verwendet wurde.

Ergibt die Untersuchung, dass die Qualitat des eingeflihrten Erzeugnisses niedriger ist als die
vorgeschriebene Qualitat, oder wird nicht nachgewiesen, dass die Ware innerhalb der
festgesetzten Fristen bestimmungsgemaB verwendet wurde, so ist die Ware zu dem
glnstigsten Zollsatz auBerhalb des Kontingentes abzufertigen, flir den die Voraussetzungen
vorliegen. Die Einfuhrsicherheit von 85 Euro pro Tonne bzw. von 10 Euro pro Tonne ist
einzubehalten. Die Kontingentstelle ist zu informieren und Ubertragt allenfalls bereits

gezogene Kontingentmengen an die Kommission zurtick.
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9. Unterlagen fiir die Einfuhr von Maniok aus Thailand
(Kontingent Nr. 09.0708)

Laut Art. 5 der Verordnung (EG) Nr. 1475/2007 ist die Inanspruchnahme des
Zollkontingentes mit der laufenden Nummer 09.0708 (Maniok des KN-Codes 0714 10 mit
Ursprung in Thailand) an die Vorlage eines von den zustandigen thaildndischen Behdrden
ausgestellten Ursprungsnachweises nach Artikel 61 der Verordnung (EU) Nr. 952/2015 (UZK)
bzw. der Artikel 57 bis 59 der Verordnung (EU) Nr. 2015/2447 (UZK-IA) gebunden. Es
kénnen jedoch auch Ursprungsbescheinigungen anerkannt werden, welche den
Bestimmungen der Artikel 55 bis 56 der Verordnung 2454/93 (ZK-DVO) entsprechen.

Folgende Stelle ist zur Ausstellung derartiger Ursprungszeugnisse befugt:

Department of Foreign Trade
Ministry of Commerce

Bureau of Import-Export Certification
44/100 Nonthaburi 1 Road
Nonthaburi 11000

Thailand

Von anderen Stellen ausgestellte Echtheitsbescheinigungen sind nicht anzuerkennen.

10. Unterlagen fiir die Einfuhr von Maiskleber aus den USA
(Kontingent Nr. 09.0090)

Laut Art. 2 der Verordnung (EG) Nr. 937/2006 ist die Inanspruchnahme des Zollkontingentes
mit der laufenden Nummer 09.0090 (Maiskleber des KN-Codes 2303 10 11 mit Ursprung in
den USA) an die Vorlage einer von den zustandigen Behdrden der Vereinigten Staaten von
Amerika gemaB den Bestimmungen der Artikel 61 der Verordnung (EU) Nr. 952/2015 UZK)
bzw. der Artikel 57 bis 59 der Verordnung (EU) Nr. 2015/2447 (UZK-IA) ausgestellten

Ursprungsbescheinigung gebunden. Es kdnnen jedoch auch Ursprungsbescheinigungen

anerkannt werden, welche den Bestimmungen der Artikel 55 bis 56 der Verordnung 2454/93
(ZK-DVO) entsprechen.

Folgende Stelle ist zur Ausstellung derartiger Ursprungszeugnisse befugt:

Gulf States Forwarding, LLC
1109 Aurora Avenue
Metairie, LA 70005
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Auf dem Stempel dieser Stelle scheint “Lousiana Maritime Internatinal Chamber of

Commerce" auf.

Von anderen Stellen ausgestellte Echtheitsbescheinigungen sind nicht anzuerkennen.

11. Unterlagen fiir die Einfuhr von Knoblauch aus dem
Libanon (Kontingente Nrn. 09.1175 und 09.1176)

Laut FuBnote 4 der Verordnung (EG) Nr. 747/2001 idF der Verordnung (EG) Nr. 209/2003
dirfen die Kontingente mit den Nummern 09.1175 und 09.1176 (Knoblauch mit Ursprung im
Libanon) nur unter den Voraussetzungen der Art. 9 bis 11 der Verordnung (EG) Nr. 565/2002

in Anspruch genommen werden.

Laut Art. 9 bis 11 der Verordnung (EG) Nr. 565/2002 wird Knoblauch mit Ursprung im
Libanon nur dann zum zollrechtlich freien Verkehr (im Rahmen dieser Kontingente) in der
Gemeinschaft abgefertigt, wenn ein Ursprungsnachweis der zustandigen Behdrden des
Libanon gemaB Art. 61 der Verordnung (EU) Nr. 952/2015 (UZK) vorliegt.

Da von Seiten des Libanon keine Angaben darliber gemacht wurden welche die vorstehend
genannten "zustandigen Behdrden" sind, diirfen derzeit diese Kontingente nicht angewandt

werden. Antrage auf Anwendung dieser Kontingente sind daher zurlickzuweisen.

Hinsichtlich des ebenfalls erforderlichen Direktversands siehe Punkt 18 (Seite 24)
12. Bestatigende Stellen fiir Echtheitszeugnisse

Einige Kontingente sind nur anwendbar, wenn anlasslich des Antrages auf Anwendung des
Kontingentszollsatzes ein von einer ermachtigten Stelle ausgestelltes Echtheitszeugnis im

Original vorgelegt wird. Diese ermachtigten Stellen sind nachstehend angefihrt.
12.1. Kontingent Nr. 09.0025 (Orangen)

Echtheitszeugnisse flir Einfuhren im Rahmen dieses Kontingents werden von folgenden

Stellen ausgestellt:

Argentinien: Direccion Nacional de Produccion y Comercializacion de las Secretaria de

Agricultura, Ganaderia y Pesca
Kolumbien: Corporacién Colombia Internacional
Kuba: Ministere de l'agriculture

USA: United States Department of Agriculture
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Obwohl dieses Kontingent theoretisch flir Einfuhren aus allen Drittstaaten angewendet
werden kann, schrankt die Verpflichtung zur Vorlage eines Echtheitszeugnisses seine
Anwendbarkeit auf die vorgenannten Lander ein.

12.2. Kontingent Nr. 09.0027 (Minneolas)

Echtheitszeugnisse flir Einfuhren im Rahmen dieses Kontingents werden von folgenden

Stellen ausgestellt:

Argentinien: Direccion Nacional de Produccién y Comercializacidon de las Secretaria de

Agricultura, Ganaderia y Pesca

Israel: Ministry of Agriculture, Department of Plant Protection an Inspection
Kolumbien: Corporaciéon Colombia Internacional

Kuba: Ministere de l'agriculture

USA: United States Department of Agriculture

Obwohl dieses Kontingent theoretisch flir Einfuhren aus allen Drittstaaten angewendet
werden kann, schrankt die Verpflichtung zur Vorlage eines Echtheitszeugnisses seine

Anwendbarkeit auf die vorgenannten Lander ein.
12.3. Kontingent Nr. 09.0033 (Orangensaftkonzentrat)

Echtheitszeugnisse flir Einfuhren im Rahmen dieses Kontingents werden von folgenden
Stellen ausgestellt:

Argentinien: Direccion Nacional de Produccion y Comercializacion de las Secretaria de

Agricultura, Ganaderia y Pesca

Kolumbien: Corporacién Colombia Internacional
Kuba: Ministere de I'agriculture

USA: United States Department of Agriculture

Obwohl dieses Kontingent theoretisch flr Einfuhren aus allen Drittstaaten angewendet
werden kann, schrankt die Verpflichtung zur Vorlage eines Echtheitszeugnisses seine

Anwendbarkeit auf die vorgenannten Lander ein.

Echtheitszeugnisse flir dieses Kontingent kdnnen durch eine allgemeine Bestatigung ersetzt

werden, die der Europdischen Kommission vor der Einfuhr vorgelegt werden muss und in der
die zusténdige Behorde des Ursprungslandes bestatigt, dass die in diesem Land hergestellten
Orangensaftkonzentrate keinen Saft von Blutorangen enthalten. Die Europdische Kommission

unterrichtet die Mitgliedstaaten, damit diese die betroffenen Zolldienste entsprechend
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benachrichtigen kénnen. Eine diesbeziligliche Information wird auch im Amtsblatt der
Europadischen Gemeinschaften, Reihe C, verdffentlicht.

Eine derartige allgemeine Bestatigung liegt zurzeit nicht vor.
13. Kontingente, die nur bei besonderem Vermerk auf dem

Ursprungszeugnis anwendbar sind

13.1. Kontingent fiir gekochte und haltbar gemachte Garnelen
aus Gronland (Kontingent Nr. 09.0691)

Laut Art. 5 des Durchfiihrungsbeschlusses der Kommission Nr. 2014/461/EU darf das

Kontingent mit der laufenden Nummer 09.0691 (zubereitete und haltbargemachte Garnelen

aus Gronland) nur in Anspruch genommen werden, wenn eine Warenverkehrsbescheinigung
EUR1 vorgelegt wird, welche in Feld 7 den Vermerk ,,Derogation —Commission Implementing
Decision 2014/461/EU" oder "Dérogation — Décision d’exécution 2014/461/UE de la

Commission" tragt.

13.2. Kontingente fiir Thunfisch und Thunfischfilets aus ESA-
Staaten (Kontingente Nrn. 09.1618 und 09.1619)

Laut Artikel 5 des Beschlusses Nr. 1/2012 des ESA-EU-Ausschusses fiur Zusammenarbeit im

Zollwesen diirfen die Kontingente mit den laufenden Nummern 09.1618 (haltbar gemachter
Thunfisch aus Madagaskar, Mauritius, Seychellen und Simbabwe) und 09.1619
(Thunfischfilets aus Madagaskar, Mauritius, Seychellen und Simbabwe) nur in Anspruch
genommen werden, wenn eine Warenverkehrsbescheinigung EUR 1 vorgelegt wird, welche
in Feld 7 den Vermerk , Derogation — Decision No 1/2012 of the ESA-EU Customs
Cooperation Committee of [...]" bzw. ,Dérogation — Décision n°® 1/2012 du Comité de
Coopération Douaniere AfOA-UE du [...] tragt.

13.3. Kontingent fiir Waren aus Korea (Kontingente Nrn.
09.2450, 09.2451, 09.2452, 09.2453, 09.2454, 09.2455,
09.2456, 09.2457, 09.2458, 09.2459, 09.2460 und 09.2461)

Laut Artikel 2 der Durchfuihrungsverordnung (EU) Nr. 1093/2011 dirfen die Kontingente mit
den laufenden Nummern 09.2450, 09.2451, 09.2452, 09.2453, 09.2454, 09.2455, 09.2456,
09.2457, 09.2458, 09.2459, 09.2460 und 09.2461 (verschiedene Waren aus Korea) nur in

Anspruch genommen werden, wenn eine vom ermachtigten Ausflihrer unterzeichnete

Erkldrung vorliegt, welche folgenden Wortlaut auf Englisch enthalt:
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"Derogation — Annex II (a) of the protocol concerning the definition of originating products
and methods of administrative cooperation"

Bei dem Kontingent mit der laufenden Nummern 09.2450 (Surimizubereitungen) sind
auBerdem die Bestimmungen des Punkts 30 (Seite 42)zu beachten.

Wird das Kontingent mit der laufenden Nummer 09.2457 (Gewebe aus Garnen aus
kiinstlichen Filamenten) flir Waren der KN-Codes 5408 22 oder 5408 23 (gefarbte Gewebe)
beantragt, sind auBerdem die Bestimmungen laut Punkt 31 (Seite 42) zu beachten.

13.4. Kontingent fiir weiBen Thun aus Namibia (Kontingent Nr.
09.1600)

Laut Artikel 2 der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2017/882 darf das Kontingent mit der
laufenden Nummer 09.1600 (zubereiteter oder haltbar gemachter weiBer Thun aus Namibia)

nur in Anspruch genommen werden, wenn eine Warenverkehrsbescheinigung EUR 1
vorgelegt wird, welche in Feld 7 den Vermerk ,,Derogation — Regulation (EU) 2017/882"
tragt.

13.5. Kontingente fiir Fischereierzeugnisse aus Peru
(Kontingente Nrn. 09.7195, 09.7196, 09.7197, 09.7198,
09.7199, 09.7200, 09.7201, 09.7202, 09.7203, 09.7204 und
09.7205)

Laut Artikel 1 Absatz 2 der Durchfiihrungsverordnung der Kommission Nr. 404/2013 in
Verbindung mit Anhang II, Anlage 5, Punkt 2 des Handelslibereinkommens mit Peru dirfen
die Kontingente mit den laufenden Nummern 09.7195, 09.7196, 09.7197, 09.7198, 09.7199,
09.7200, 09,7201, 09.7202, 09.7203, 09.7204 und 09.7205 (bestimmte Fischereierzeugnisse

aus Peru) nur in Anspruch genommen werden, wenn ein Ursprungsnachweis vorgelegt wird,

welcher den Vermerk "Product originating in accordance with Appendix 5 of Annex II" tragt.

13.6. Kontingent fiir Rohrohrzucker aus Curacao (Kontingent
Nr. 09.1960)

Laut Art. 4 der Durchflihrungsverordnung (EU) 2015/164 der Kommission darf das
Kontingent mit der laufenden Nummer 09.1960 (Rohrohrzucker aus Curacao) nur in
Anspruch genommen werden, wenn eine Warenverkehrsbescheinigung EUR1 vorgelegt wird,
welche einen der folgenden Vermerke enthalt: ,Derogation — Commission Implementing
Decision (EU) 2015/164" oder ,,Dérogation — Décision d’exécution (UE) 2015/164 de la

Commission".

© Bundesministerium fiir Finanzen 10-15


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0882&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:121:0030:0034:DE:PDF

ZT-2505 GZ BMF-010314/0225-1V/8/2016 idF GZ BMF-010314/0381-111/11/2017 vom 05. Oktober 2017

13.7. Kontingente fiir bestimmte Waren aus Peru (Kontingente
Nrn. 09.7170, 09.7171, 09.7172, 09.7173, 09.7174, 09.7175,
09.7176, 09.7177, 09.7178, 09.7179, 09.7192, 09.7193 und
09.7194)

Laut Artikel 1 Absatz 1 der Durchfiihrungsverordnung der Kommission Nr. 404/2013 in

Verbindung mit Anhang II, Anlage 2A, Punkt 2 des Handelstibereinkommens mit Kolumbien

und Peru dirfen die Kontingente mit den laufenden Nummern 09.7170 (Kunststofffolien),
09.7171 (Bindfaden, Seile, Netze), 09.7172 (Damenunterhosen), 09.7173 (Badebekleidung
fur Herren), 09.7174 (Badebekleidung fiir Damen), 09.7175 (Kompressionsstrimpfe),
09.7175 (Strumpfhosen), 09.7177 (Strumpfhosen), 09.7178 (Damenstriimpfe), 09.7179
(andere Strumpfwaren), 09.7192 (nicht elektrische Heizgerate), 09.7193 (Haushaltsartikel
aus Eisen oder Stahl) und 09.7194 (andere Gusswaren aus Eisen oder Stahl) nur in Anspruch
genommen werden, wenn ein Ursprungsnachweis vorgelegt wird, welcher den Vermerk

"Product originating in accordance with Appendix 2A of Annex II" tragt.

13.8. Landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse aus der
Tiirkei (Kontingente Nrn. 09.0228, 09.0229, 09.0230, 09.0231,
09.0232, 09.0233, 09.0234, 09.0235, 09.0236, 09.0237,
09.0238, 09.0239, 09.0240 und 09.0242)

Laut Art. 1 der Verordnung (EG) Nr. 816/2007 diirfen die Kontingente mit den laufenden
Nummern 09.0228 (Kaugummi), 09.0229 (Zuckerwaren), 09.0230 (Schokolade) 09.0231
(Backzubereitungen), 09.0232 (Teigwaren), 09.0233 (durch Aufblahen oder Rdsten von
Getreide hergestellte Lebensmittel), 09.0234 (bestimmte Lebensmittelzubereitungen aus
Getreide), 09.0235 (Bulgur-Weizen), 09.0236 (zubereitetes Getreide), 09.0237
(Kleingeback), 09.0238 (Waffeln), 09.0239 (Zwieback), 09.0240 (andere Backwaren),
09.0241 (Speiseeis) und 09.0242 (andere Lebensmittelzubereitungen), all diese mit Herkunft

aus der Turkei, nur in Anspruch genommen werden, wenn eine Warenverkehrsbescheinigung
A.TR. gemaB dem Beschluss Nr. 1/2006 des Ausschusses fiir die Zusammenarbeit im

Zollwesen EG-Turkei vorgelegt wird.

Diese Kontingente kénnen flir Waren mit jedem beliebigen Ursprung angewandt werden,
vorausgesetzt dass sie aus der Tirkei importiert werden und dass ein Formular A.TR.
vorgelegt wird. So ist zum Beispiel ein Kontingentantrag zuldssig, wenn in Feld 16 der
Zollanmeldung China als Ursprungsland und in Feld 15 jedoch die Tlirkei als
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Versendungsland angegeben ist und wenn die Ware von einem Formular A.TR. begleitet

wird.

13.9. Kontingent fiir Hosen aus der Dominikanischen Republik
(Kontingent Nr. 09.1950)

Laut Artikel 5 des Beschlusses Nr. 1/2017 des Cariforum-EU-Sonderausschusses fiir die

Zusammenarbeit im Zollbereich und die Erleichterung des Handels darf das Kontingent mit

den laufenden Nummern 09.1950 (Lange Hosen flir Manner oder Knaben aus der
Dominikanischen Republik) nur in Anspruch genommen werden, wenn eine
Warenverkehrsbescheinigung EUR 1 vorgelegt wird, welche in Feld 7 den Vermerk
»Derogation — Decision No 1/2017 of the CARIFORUM-EU Special Comittee on Customs
Cooperation and Trad facilitation of 7 July 2017", ,Dérogation — Décision n® 1/2017 du
Comité spécial de coopération douaniére et de facilitation des échanges CARIFORUM-UE du
7 juillet 2017" oder ,,Excepcidon — Decision n° 1/2017 del Comité Especial CARIFORUM-UE de
Cooperacién Aduanera y Facilitacién des Comercio del 7 de julio 2017" tragt.

13.10. Kontingente fiir bestimmte Waren aus Kolumbien
(Kontingente Nrn. 09.7140, 09.7141, 09.7142, 09.7143,
09.7144, 09.7145, 09.7146, 09.7147, 09.7148, 09.7161,
09.7162 und 09.7164)

Laut Artikel 2 der Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. Nr. 740/2013 der Kommission in

Verbindung mit Anhang II, Anlage 2A, Punkt 2 des Handelslibereinkommens mit Kolumbien

und Peru dirfen die Kontingente mit den laufenden Nummern 09.7140 (Kunststofffolien),
09.7141 (Damenunterhosen), 09.7142 (Badebekleidung flr Herren), 09.7143
(Badebekleidung fir Damen), 09.7144 (Kompressionsstrimpfe), 09.7145 (Strumpfhosen),
09.7146 (Strumpfhosen), 09.7147 (Damenstrimpfe), 09.7148 (andere Strumpfwaren),
09.7161 (nicht elektrische Heizgerate), 09.7162 (Haushaltsartikel aus Eisen oder Stahl) und
09.7163 (andere Gusswaren aus Eisen oder Stahl) nur in Anspruch genommen werden,
wenn ein Ursprungsnachweis vorgelegt wird, welcher den Vermerk ,Product originating in

accordance with Appendix 2A of Annex II" tragt.
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13.11. Hummer, Heringsfilets, Makrelenfilets und Miesmuscheln
aus St. Pierre und Miquelon (Kontingente Nr. 09.1623, 09.1624
und 09.1625)

Laut Art. 5 der Entscheidung der Kommission Nr. 2011/122/EU dirfen die Kontingente mit

den laufenden Nummern 09.1623 (gefrorener Hummer, gefrorenes Hummerfleisch und

zubereitete Gerichte aus Hummerfleisch, aus St. Pierre und Miquelon), 09.1624 (gerdaucherte
Filets von Hering oder Makrelen, auch zubereitet oder haltbar gemacht, aus St. Pierre und
Miquelon) und 09.1625 (gefrorene Miesmuscheln, zubereitete Miesmuscheln und
Miesmuscheln enthaltende Gerichte, aus St. Pierre und Miquelon) nur in Anspruch
genommen werden, wenn eine Warenverkehrsbescheinigung EUR1 vorgelegt wird, welche in
Feld 7 den Vermerk , Derogation — Commission Decision 2011/122/EU" oder "Dérogation —
Décision 2011/122/UE" tragt

13.12. Kontingente auf Grund autonomer Handelspraferenzen

Laut Artikel 113 der Verordnung (EU) Nr. 2447/2015 (UZK-IA) dirfen Kontingente auf Grund
autonomer Handelspraferenzen nur angewandt werden, wenn das Feld 7 der
Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder die Erklarung auf der Rechnung den Vermerk

+JAutonomous trade measures" oder ,Mesures commerisales autonomes" enthalt.
Diese Bestimmung trifft derzeit auf keine Kontingente zu.

13.13. Kontingente fiir Makrelen und Thunfisch aus Kap Verde
(Kontingente Nr. 09.1602, 09.1647 und 09.1648)

Laut Artikel 4 der Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 2017/968 der Kommission diirfen die
Kontingente mit den laufenden Nummern 09.1647 (Makrelenfilets aus Kap Verde) und

09.1648 (Thunfischfilets aus Kap Verde) nur in Anspruch genommen werden, wenn ein
Ursprungszeugnis nach Formblatt A vorgelegt wird, welches in Feld 4 den Vermerk

»Derogation — Implementing Regulation (EU) 2017/968" tragt.

Laut Artikel 4 der Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 2017/967 der Kommission darf das
Kontingent mit den laufenden Nummern 09.1602 (Thunfischfilets aus Kap Verde) nur in

Anspruch genommen werden, wenn ein Ursprungszeugnis nach Formblatt A vorgelegt wird,
welches in Feld 4 den Vermerk ,Derogation — Implementing Regulation (EU) 2017/967"
tragt
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13.14. Kontingente fiir bestimmte Waren aus Zentralamerika
(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua und
Panama) (Kontingente Nr. 09.7014 bis 09.7138)

Laut Artikel 2 der Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 977/2013 (fir alle Lander
Zentralamerikas), Artikel 2 der Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 1012/2013 (flir Costa
Rica), Artikel 2 der Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 1366/2013 (fiir Guatemala), Artikel 2
der Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 1011/2013 (fiir El Salvador), Artikel 2 der
Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr.975/2013 (fiir Honduras), Artikel 2 der
Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 974/2013 (fir Nicaragua), bzw. Artikel 2 der
Durchflihrungsverordnung (EU) Nr. 976/2013 (flir Panama) in Verbindung mit Anhang II,

Anlage 2A, 2. Absatz des Abkommens zur Grindung einer Assoziation zwischen der

Europaischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Zentralamerika andererseits

durfen die Kontingente mit den laufenden Nummern 09.7014 bis 09.7138 nur in Anspruch

genommen werden, wenn ein Ursprungsnachweis mit folgender Erklarung vorgelegt wird:

LUrsprungserzeugnis nach Anlage 2A des Anhangs II (Uber die Bestimmung des Begriffs
»Erzeugnisse mit Ursprung in" oder ,Ursprungserzeugnisse" und Uber die Methoden der
Zusammenarbeit der Verwaltungen" / "Product originating in accordance with Appendix 2A of
Annex II (Concerning the Definition of the Concept of "Originating Products" and Methods of
Administrative Co-operation)"

13.15. Kontingente fiir bestimmte Waren aus Ecuador
(Kontingente Nrn. 09.7501, 09.7502, 09.7503, 09.7504,
09.7505, 09.7506, 09.7507, 09.7508, 09.7509, 09.7510,
09.7511 und 09.7512)

Laut Artikel 2 der Durchflihrungsverordnung der Kommission Nr. 2017/120 in Verbindung mit

dem Beitrittsprotokoll zum Handelsiibereinkommen zwischen der Europaischen Union und

ihren Mitgliedstaaten einerseits sowie Kolumbien und Peru andererseits betreffend den

Beitritt Ecuadors sowie dem Anhang II, Anlage 2A, Punkt 2 des Handelsiibereinkommens mit

Kolumbien und Peru dirfen die Kontingente mit den laufenden Nummern 09.7501
(Kunststofffolien), 09.7502 (Damenunterhosen), 09.7503 (Badebekleidung fiir Herren),
09.7504 (Badebekleidung flir Damen), 09.7505 (Kompressionsstriimpfe), 09.7506
(Strumpfhosen), 09.7507 (Strumpfhosen), 09.7508 (Damenstriimpfe), 09.7509 (andere
Strumpfwaren), 09.7510 (nicht elektrische Heizgerate), 09.7511 (Haushaltsartikel aus Eisen

oder Stahl) und 09.7512 (andere Gusswaren aus Eisen oder Stahl) nur in Anspruch
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genommen werden, wenn ein Ursprungsnachweis vorgelegt wird, welcher den Vermerk

"Product originating in accordance with Appendix 2A of Annex II" tragt
14. Sonderbestimmungen fiir die Kontingente Nr. 09.0074
(Hartweizen) und Nr. 09.0075 (Qualitatsweizen)

Laut Verordnung (EG) Nr. 2133/2001 wird das Recht auf Einfuhr zum Nullzollsatz im Rahmen
der Zollkontingente mit den laufenden Nummern 09.0074 (Hartweizen) und 09.0075

(Qualitatsweizen) davon abhangig gemacht, dass der Einflihrer bei der zustandigen Zollstelle
zusatzlich zu der gegebenenfalls gemaB Artikel 90 der Verordnung (EU) Nr. 952/2015 (UZK)

verlangten Sicherheit eine Sicherheit von 5 Euro pro Tonne hinterlegt.

Wird die Anwendung des Zollkontingentes mit der laufenden Nummer 09.0075 beantragt,
sind bei jeder Einfuhr (d.h. zu jedem Kontingentantrag) reprasentative Stichproben zu
entnehmen, um die Konformitat der eingeflihrten Qualitat mit den Qualitdtskriterien gemai
Anhang 1V der Verordnung (EG) Nr. 2133/2001 zu Uberpriifen. Diese Qualitatskriterien sind

in im Zolltarif bei den entsprechenden Unterpositionen angegeben

Wird die Anwendung des Zollkontingentes mit der laufenden Nummer 09.0074 beantragt,
sind bei jeder Einfuhr (d.h. zu jedem Kontingentantrag) reprasentative Stichproben zu

entnehmen, um zu Uberpriifen ob der Gehalt an glasigen Kérnern mindestens 73% betragt.

Die gemaB den vorstehenden Absatzen entnommenen Warenmuster sind unverzlglich der

Technischen Untersuchungsanstalt zu Gibermitteln.

Es ist darauf zu achten, dass die Einleitung der Warenuntersuchung die Meldung an die

Kontingentstelle nicht verzogert.

Ergibt die Untersuchung, dass die Qualitat des eingeflihrten Erzeugnisses mit den fiir das
jeweilige Kontingent bestehenden Qualitatskriterien konform ist, wird die Einfuhrsicherheit
von 5 Euro pro Tonne freigegeben.

Ergibt die Untersuchung, dass die Qualitdt des eingeflihrten Erzeugnisses niedriger ist als die
vorgeschriebene Qualitat, so ist die Ware zu dem glinstigsten Zollsatz auBerhalb des
Kontingentes abzufertigen, fiir den die Voraussetzungen vorliegen. Die Einfuhrsicherheit von
5 Euro pro Tonne ist einzubehalten. Die Kontingentstelle ist tiber das Ergebnis der
Warenuntersuchung zu informieren und Ubertragt allenfalls bereits gezogene

Kontingentmengen an die Kommission zurtick.
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15. Auslegung des Ausdrucks "zum industriellen Herstellen"
(Kontingent Nr. 09.0792)

Mit Verordnung (EG) Nr. 499/1996 idF der Verordnung (EG) Nr. 1921/2004 wird ein

Zollkontingent fiir Hering ,,zum industriellen Herstellen® eréffnet. Die Bezeichnung ,,zum

industriellen Herstellen" ist in den Verordnungen nicht prazisiert.

Um eine einheitliche Anwendung dieser Zollkontingente zu gewahrleisten, hat die
Europdische Kommission nach Anhdérung des Ausschusses flir den Zollkodex, Fachbereich

Zolltarifliche MaBnahmen, Leitlinien erarbeitet.

Fir die Anwendung des Zollkontingents mit der laufenden Nummer 09.0792 ist demnach der

Ausdruck ,,zum industriellen Herstellen® folgendermafBen zu verstehen:

Das Zollkontingent gilt fir Erzeugnisse, die einer anderen als nur einer oder mehrerer der

folgenden Verarbeitungsarten unterliegen:

- Saubern, Ausnehmen, Entfernen von Schwanz und Kopf, Zerteilen, Entnahme von
Warenproben, Sortieren, Etikettieren, Verpacken, Kiihlen, Gefrieren, Tiefgefrieren,

Auftauen und Trennen.
Die Zollkontingente gelten flir Erzeugnisse, die folgenden Zerteilungsverfahren unterliegen:

- Zerteilen in Wiirfel, Filetieren, Herstellen von Lappen, Zerteilen von Gefrierblocken oder

Zerteilen von Filetgefrierblocken mit Zwischenlage.

Das Zollkontingent gilt nicht fiir Erzeugnisse, bei denen qualifizierende Behandlungen vom

Einzelhandel oder von Restaurationsbetrieben vorgenommen werden.

Die Zollzugestandnisse im Rahmen des Zollkontingentes gelten nur fiir Fisch, der fir den

menschlichen Verzehr bestimmt ist.

16. autonome Zollkontingente fiir bestimmte

Fischereierzeugnisse

Diese Bestimmung betrifft die Kontingente Nrn. 09.2746, 09.2748, 09.2750, 09.2754,
09.2759, 09.2760, 09.2761, 09.2765, 09.2770, 09.2772, 09.2774, 09.2776, 09.2777,
09.2778, 09.2785, 09.2786, 09.2788, 09.2790, 09.2792, 09.2794, 09.2798, 09.2800,
09.2802, 09.2824 und 09.2826.

Mit Verordnung (EU) 2015/2265 idf der Verordnung (EU) 2016/1184 werden Kontingente fiir
bestimmte Fische ,,zur Verarbeitung" ertffnet. Laut FuBnote 2 dieser Verordnung kénnen
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diese Kontingente nur dann angewandt werden, wenn die folgenden Voraussetzungen erfillt

sind:

Die Waren missen MEHR als einer oder mehrere der folgenden Verarbeitungen unterzogen

werden:

- Saubern,

- Ausnehmen,

- Entfernen von Kopf oder Schwanz,
- Schneiden,

- Umpacken einzeln gefrorener Filets,
- Entnahme von Warenproben,

- Sortieren,

- Etikettieren,

- Verpacken,

- Kdihlen,

- Gefrieren,

- Tiefgefrieren,

- Glasieren (Uberziehen mit Eis),

- Auftauen,

- Trennen

Die Kontingente kdnnen aber jedenfalls angewandt werden, wenn die Ware einer oder

mehreren der folgenden Behandlungen unterworfen wird:

Zerschneiden in Wiirfel,

- Zerteilen in Ringe,

- bei Materialien der KN-Codes 0307 49 59, 0307 99 11 und 0307 99 17 Zerschneiden in

Streifen
- Filetieren,
- Herstellen von Lappen
- Zerteilen von Gefrierbldcken

- Zerteilen von Filetblcken mit Zwischenlage
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- Zerlegen in Scheiben bei Materialien der KN-Codes ex 0303 66 11, 0303 66 12, 0303 66
13, 0303 66 19, 0303 89 70, 0303 89 90 (Kontingent Nr. 09.2760, Seehecht und Rosa
Kingklip)

Auch wenn die Waren auf Grund ihrer Behandlung fir die Anwendung des
Kontingentzollsatzes in Betracht kommen wirden kdnnen die Kontingente dann nicht
angewandt werden, wenn diese Behandlung vom Einzelhandel oder von

Restaurationsbetrieben vorgenommen wird.

Die aus diesen Fischen hergestellten Erzeugnisse miissen zum menschlichen Verzehr
bestimmt sein. Diese Kontingente kdnnen daher keinesfalls zur Herstellung von Tiernahrung

oder von Diingemitteln in Anspruch genommen werden.

Fiir Kontingent Nr. 09.2785 (Rimpfe von Kalmaren) missen auch die Bedingungen unter
Punkt 26 (Seite 37) erfiillt sein.

16.1. Anwendung bestimmter Zollkontingente fiir Fische, die

nur durch "Schutzgasverpackung" bearbeitet wurden

Die FuBnoten zur Verordnung (EU) Nr. 2015/2265 lassen offen, ob die als
"Schutzgasverpackung" (,MAP-packing"“, ,Modified Atmosphere Packing") bezeichnete

Verarbeitung fir sich allein ausreicht, um das jeweilige Kontingent in Anspruch zu nehmen.

~Schutzgasverpackung" besteht darin, dass der Ware Gase zugesetzt werden, um das

Wachstum bestimmter unerwiinschter Mikroorganismen zu kontrollieren.

Die Europaische Kommission hat dazu mitgeteilt, dass diese Bearbeitung fiir sich allein

ausreicht, um eines dieser Kontingente in Anspruch zu nehmen.

16.2. Definition von , Gefrierblocken"

~Gefrierblocke® sind rechteckige oder anders einheitlich geformte Massen von
- zusammenhangenden Fischfilets oder

- von einer Mischung von Filets und zerkleinertem Fischfleisch, oder

- ganz aus zerkleinertem Fischfleisch.

Einzelne Fische kénnen daher nicht als ,Gefrierblécke™ angesehen werden. Ebenso sind
gefrorene Blocke aus ganzen Fischen oder aus Fischen ohne Kopf keine ,Gefrierblocke™.
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17. Vom Versendungsland abhangige Kontingente
(Kontingente Nrn. 09.0692 und 09.1641)

Mit Verordnung (EG) Nr. 660/2002 wurden Zollkontingente (laufende Nummern 09.0692 und

09.1641) fir bestimmte Fischereierzeugnisse erdffnet, welche sich in Gronland oder in St.

Pierre und Miquelon im freien Verkehr befinden und in unverandertem Zustand in die
Gemeinschaft wiederausgefiihrt werden. Diese Voraussetzungen sind durch Vorlage einer
Ausfuhrbescheinigung EXP nachzuweisen. Der Ursprung der Ware ist fiir die Anwendung

dieser Zollkontingente ohne Belang.

18. Nur bei Direktversand anwendbare Kontingente
(Kontingente Nrn. 09.1166, 09.1175, 09.1176 und 09.1186)

Mit Verordnung (EG) Nr. 747/2001 idF der Verordnung (EG) Nr. 19/2006 wurde ein

Zollkontingent (laufende Nummer 09.1166) fiir Olivendl mit Ursprung in Jordanien eroffnet,

welches nur anwendbar ist, wenn das Olivendl vollstandig in Jordanien hergestellt und direkt
von Jordanien in die Gemeinschaft beférdert wurde. Ein Antrag auf Anwendung dieses
Kontingentes ist daher nur anzunehmen, wenn neben dem Ursprung der Ware auch die
direkte Beférderung von Jordanien in die Gemeinschaft durch geeignete Unterlagen (z.B.

Frachtpapiere) nachgewiesen wird.

Mit Verordnung (EG) Nr. 747/2001 idF der Verordnung (EG) Nr. 209/2003wurde ein

Zollkontingent (laufende Nummer 09.1186) flir Olivendl eréffnet, welches nur anwendbar ist,

wenn das Olivendl vollstandig im Libanon hergestellt und direkt vom Libanon in die
Gemeinschaft beférdert wurde. Ein Antrag auf Anwendung dieses Kontingentes ist daher nur
anzunehmen, wenn neben dem Ursprung der Ware auch die direkte Beférderung vom
Libanon in die Gemeinschaft durch geeignete Unterlagen (z.B. Frachtpapiere) nachgewiesen

wird.

Laut FuBnote 4 der Verordnung (EG) Nr. 747/2001 idF der Verordnung (EG) Nr. 209/2003
dirfen die Kontingente mit den Nummern 09.1175 und 09.1176 (Knoblauch mit Ursprung im
Libanon) nur unter den Voraussetzungen der Art. 9 bis 11 der Verordnung (EG) Nr. 565/2002

in Anspruch genommen werden.

Laut Art. 9 bis 11 der Verordnung (EG) Nr. 565/2002 wird Knoblauch mit Ursprung im
Libanon nur dann zum zollrechtlich freien Verkehr (im Rahmen dieser Kontingente) in der
Gemeinschaft abgefertigt, wenn die Ware aus dem Libanon unmittelbar in die Gemeinschaft

transportiert wurde.
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Als unmittelbar aus dem Libanon in die Gemeinschaft transportiert gelten Erzeugnisse,

deren Transport durch kein anderes Drittland fihrt;

deren Transport — mit oder ohne Umladung bzw. Zwischenlagerung — durch eines oder
mehrere andere Drittlander als dem Libanon flihrt, sofern die Durchquerung dieser
Lander geografisch oder ausschlieBlich durch Transporterfordernisse begriindet ist und

die betreffenden Erzeugnisse standig unter Kontrolle der Zollbehérden des/der Transit-
bzw. Zwischenlagerungslandes/-lander standen,

in diesen Landern nicht in den Handel oder zum Verbrauch gebracht wurden,

dort keinen anderen MaBnahmen als gegebenenfalls der Ent- und Wiederverladung oder

MaBnahmen zu ihrer Frischhaltung unterzogen wurden.

Den Behorden der Gemeinschaft ist nachzuweisen, dass die Bedingungen des direkten

Transports erflllt sind. Dieser Nachweis kann insbesondere durch die Vorlage einer der

folgenden Unterlagen erbracht werden:

durch einen im Libanon ausgestellten einzigen Frachtbrief, mit dem das Transitland/die
Transitlander durchquert wurde(n);

durch eine Bescheinigung der Zollbehérden des Transitlands/ der Transitlander mit
genauer Beschreibung der Waren,

dem Zeitpunkt ihrer Ent- und Wiederverladung bzw. Verschiffung oder Anlandung unter
Angabe der betreffenden Schiffe,

einer Bescheinigung der Bedingungen, unter denen ihr Aufenthalt erfolgte.

Hinsichtlich der flr die Anwendung des Kontingentzollsatzes flir Knoblauch mit Ursprung im

Libanon erforderlichen Ursprungsbescheinigung siehe Punkt 11 (Seite 12)

19. Ermittlung des Schaleneieraquivalents (Kontingente Nr.
09.1832 und 09.1869)

Mit Verordnung (EG) Nr. 1362/2000 idF der Verordnung (EG) Nr. 1553/2004 werden

Kontingente fir Eigelb und Eialbumin aus Mexiko erdffnet, bei welchen die Kontingentmenge

in "Schaleneieraquivalent" festgesetzt ist. Das "Schaleneieraquivalent" erhdlt man, indem

man das Eigengewicht der Ware mit dem Faktor laut nachstehender Tabelle umrechnet.

Fiir getrocknetes Eigelb der KN-Position 0408 11 80 erhalt man zum Beispiel das

"Schaleneieraquivalent”, indem man das Eigengewicht der Importware mit 100 multipliziert
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und das Resultat durch 15,40 dividiert. Somit entsprechen bei dieser Ware 100 kg
Eigengewicht 649,3 kg Schaleneidquivalent.

Umrechnungsfaktoren

KN- Ware Faktor Schaleneieraquivalent

Position fiir 100 kg

Eigengewicht

0408 11 80 | Eigelb, getrocknet 15,40 649,3 kg

0408 19 81 | Eigelb, fllssig 33,00 303,0 kg

0408 19 89 | Eigelb, anders 33,00 303,0 kg

0408 91 80 | Vogeleier, nicht in der Schale, 22,10 452,4 kg
getrocknet

0408 99 80 | Vogeleier, nicht in der Schale, 86,00 116,2 kg
anders

3502 11 90 | Eialbumin, getrocknet, in 7,40 1.351,3 kg
Kristallform

3502 11 90 | Eialbumin, getrocknet, nicht in 6,50 1.538,4 kg
Kristallform

3502 19 90 | Eialbumin, anders 53,00 188,6 kg

Die Verordnung sieht fir jedes Produkt zwei unterschiedliche laufende Nummern vor. Eine
dieser laufenden Nummern ist anzuwenden, wenn die Kontingentmenge in Eigengewicht
angegeben ist, die andere laufende Nummer ist anzuwenden, wenn die Kontingentmenge in

Schaleneiaquivalent angegeben ist.

In Osterreich ist der Kontingentantrag immer unter Angabe des Eigengewichts und unter
Verwendung einer in der nachstehenden Tabelle angeflihrten laufenden Nummer zu stellen.

Die Umrechnung in das Schaleneidquivalent erfolgt durch die Europdische Kommission.

Tabelle Umrechnung Schaleneidaquivalent

laufende KN-Position Warenbezeichnung

Nummer
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09.1875 0408 11 80 Eigelb, getrocknet
09.1877 0408 19 81 Eigelb, flissig

0408 19 89 Eigelb, anders
09.1879 0408 91 80 Vogeleier, nicht in der Schale, getrocknet
09.1881 0408 99 80 Vogeleier, nicht in der Schale, anders
09.1883 ex 3502 11 90 Eialbumin, getrocknet, in Kristallform
09.1885 ex 3502 11 90 Eialbumin, getrocknet, nicht in Kristallform
09.1887 3502 19 90 Eialbumin, anders

20. Sonderbestimmungen fiir Kontingente fiir Schaf- und

Ziegenfleisch

20.1. Anzugebendes Gewicht, anzuwendende laufende Nummer

Mit Durchflihrungsverordnung (EU) Nr. 1354/2011 werden Zollkontingente fiir Schafe,
Ziegen, Schaffleisch und Ziegenfleisch geschaffen. Die Kontingentmengen sind dabei in

"Schlachtkérpergewicht" festgesetzt, wobei das Eigengewicht der importierten Ware unter
Anwendung festgelegter Faktoren in das Schlachtkdrpergewicht umzurechnen ist. Fur jedes
Kontingent sieht die Verordnung mehrere laufende Nummern vor, deren Anwendung von
dem im Kontingentantrag verwendeten Gewicht (Eigengewicht oder Schlachtkdrpergewicht)
abhangig ist.

In Osterreich ist in der Zollanmeldung im Kontingentantrag ausnahmslos das Eigengewicht
anzugeben. Dabei ist — abgesehen von den Fallen in nachstehenden Absatz - stets eine der
in der nachstehenden Tabelle unter (A), (B) oder (C) angeflihrten laufenden Nummern
anzuwenden. Die in der Verordnung vorgesehene Umrechnung auf das
Schlachtkérpergewicht wird von der Kontingentstelle bzw. von der Europdischen Kommission

vorgenommen.

Bei den Unterpositionen fiir nicht entbeintes Fleisch und Schlachtkérper scheint in e-Zoll nur
die in der nachstehenden Tabelle unter (D) angegebene laufende Nummer auf. In diesen
Fallen ist diese Nummer, jedoch ebenfalls unter Anwendung des Eigengewichts, fiir den

Kontingentantrag heranzuziehen.

Liste der in Betracht kommenden laufenden Nummern
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KN Code LAUFENDE NUMMER URSPRUNG
(A) (B) © (D)
Lebende Entbeintes Entbeintes Nicht ent-
Tiere Lammfleisch | Hammel-/Schaf- | beintes
(Koeffizien und fleisch und Fleisch und
t = 0.47) Zicklein- Ziegenfleisch Schlacht-
fleisch (anderes als korper
(Koeffizient Zickleinfleisch (Koeffizient
— 1.67) (Koeffizient = =1.00)
1.81)
0204 - 09.2101 09.2102 09.2011 Argentinien
09.2105 09.2106 09.2012 Australien
09.2109 09.2110 09.2013 Neuseeland
- 09.2111 09.2112 09.2014 Uruguay
09.2115 09.2116 09.1922 Chile
09.2121 09.2122 09.0781 Norwegen
09.2125 09.2126 09.0693 Gronland
09.2129 09.2130 09.0690 Faroer
09.2131 09.2132 09.0227 Tirkei
09.2171 09.2175 09.2015 Sonstige
09.2178 09.2179 09.2016 alle Lander
0204, 09.2119 09.2120 09.0790 Island
021099 21
0210 99 29
0210 99 60
0104 10 30 09.2181 | --—-- 09.2019 alle Lander
0104 10 80
0104 20 90
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20.2. Erforderliche Ursprungsnachweise

Damit diese Zollkontingente in Anspruch genommen werden kdnnen, missen laut Art. 5 der
Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 1354/2011 den Zollbehdrden der Gemeinschaft ein

glltiger, von den zustandigen Behdrden des betreffenden Drittlandes ausgestellter

Ursprungsnachweis sowie eine Anmeldung zur Uberfiihrung in den zollrechtlich freien

Verkehr vorgelegt werden. Der Ursprung von Erzeugnissen, die unter Zollkontingente fallen,

die nicht im Rahmen von Praferenzabkommen eréffnet wurden, wird nach den einschlagigen

Unionsvorschriften festgestellt.

Dieser Ursprungsnachweis ist

a)

b)

bei einem Zollkontingent, das Teil eines Praferenzabkommens ist, der in diesem
Abkommen festgelegte Ursprungsnachweis; dies gilt fiir Einfuhren von Waren mit

Ursprung in Gronland, Farder, Norwegen und Turkei.

bei anderen Zollkontingenten ein Ursprungsnachweis nach Artikel 61 der Verordnung
(EU) Nr. 952/2015 (UZK), in dem zusatzlich zu den in besagtem Artikel geforderten

Angaben Folgendes angegeben ist:

der KN-Code (mindestens die vier ersten Ziffern);

die laufende Nummer oder laufenden Nummern des betreffenden Zollkontingents;
das Gesamteigengewicht je Koeffizientenkategorie;

Wird der Ursprungsnachweis als Bescheinigung fir eine einzige Anmeldung zur
Uberfiihrung in den zollrechtlich freien Verkehr vorgelegt, diirfen darin mehrere laufende
Nummern genannt sein. In allen anderen Fallen ist im Nachweis nur eine laufende

Nummer vermerkt.

Dies gilt fir Einfuhren von Waren mit Ursprung in Argentinien, Australien, Neuseeland

und Uruguay.

im Falle eines Landes, dessen Kontingente unter Buchstabe a) und Buchstabe b) fallen
und zusammengefasst werden, der unter Buchstabe a) genannte Nachweis. Dies gilt fur

Einfuhren von Waren mit Ursprung in Chile und Island.

Bei Einfuhren von Waren mit Ursprung in Landern, die vorstehend unter a), b) oder c) nicht

genannt sind, ist festzustellen, ob mit diesen Landern ein Freihandelsabkommen besteht.

Dies ist in der Regel dann der Fall, wenn ein in dem jeweiligen Land ausgestelltes

Ursprungszeugnis EUR1 anerkannt werden kann. Besteht ein derartiges Abkommen, so sind
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die Bestimmungen des vorstehenden Punkts a) anzuwenden. Besteht ein derartiges
Abkommen nicht, so sind die Bestimmungen des vorstehenden Punktes b) anzuwenden.

20.3. Sonderbestimmung fiir Neuseeland

Schaf- und Ziegenfleisch mit Ursprung in Neuseeland darf nur dann zum Kontingentzollsatz
abgefertigt werden, wenn ein Ursprungszeugnis laut nachstehendem Muster. vorgelegt wird.

Die Kontingentstelle hat zu priifen, ob diese Ursprungszeugnisse und die darin enthaltenen
Angaben mit den von der Europaischen Kommission ibermittelten Informationen tber

ausgestellte Zeugnisse Ubereinstimmen.
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NEW ZEALAND CERTIFICATE OF ORIGIN
FOR SINGLE CUSTOMS DECLARATION

1, Exporter (narme, full address, country) 2 Sanal Numbar of |ssus

ORIGINAL

3. Consignea (rame, full address, couniry) {oplisnal) 4. |ssuing autharity
NEW ZEALAND MEAT BEQARD

F.O. BOX 121, WELLINGTON. N.Z.
Contact: NZ Meal Board Brussels: Tel: +32 2 230 6236,
Fam: +32 2 330 5067

NEW ZEALAND

B. Courlry of Origin

B. Imtanded country of 7. Quota Year
dastination

I6. CN Code i Raba H
! Certificate of Origin to accompany imports of
baes " sheepmeat and goatmeat into the European Community
10. Means of transport from New Zealand issued in accordance with
Regulation (EC) No 2233/2003
11.Ordar 12. Description of prodwcts (Marks, numbers, number and kind of packages; nature and presenialion | 13. Mel
Numbis' of the products) Weight {kg)
14. Tolal
Met Welght
(k)
ATTESTATION OF THE ISSUING .i.l..lTHDR-I'I'Y
The undersigned autharity certifies that the goods described above,_represanting ... ...kg carcase weight equivalent®
of the iolal quantity covered by Regulation (EC) Mo 1440485 and subsaguent tariff quola regulaalms ariginale in Mew Zealand,
Flaca Date
Expiry dale
[Mame)
{Seal of the Issuing Autharity) (Signature)

figt] in the table in the Azacx 1o Regetation (EC) Mo 22332003 must be saled,

? This means the weight of the meat with the bones in when presenied in this form and the weight of boneless meat comvered inio bone-im we lght by the applicatien of the
coeiMicients noed in Amizle 3 of Regulason {EC) Mo 2233/2003.
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NEW ZEALAND CERTIFICATE OF ORIGIN
FOR MULTIPLE CUSTOMS DECLARATION

1. Expories (name, Tull address, countny) 2. Serial Nurmber of lasue

ORIGINAL

3. Consignes (name, full address, country) (opbonal) 4. [33uing auharity
NEW ZEALAND MEAT BOARD
P.O. BOX 121, WELLINGTON. N.Z.

Contact: NZ Meal Board Brussels: Tel: +32223UE2‘33
Fax +3Z 2 230 5067

5. Country of Qrgin

NEW ZEALAND
§. Intended country of T. Quata Year
destination

&, CH Code 4, Rale - 2
Duty Certificate of Origin to accompany imports of
ed 0% sheepmeat and goatmeat into the European Community
10, Beans of ransport from New Zealand issued in accordance with
Regulation (EC) No 2233/2003
11.Ordesr 12. Descriplion of producls (Marks, numbers, number and kind of packages; nalure and presenlalion | 13. Nel
Murnber® of the praducts) Wiight {kg)
14, To@l
Met Weight
(k)
ATTESTATION OF THE ISSUING AUTHORITY
The undersigned autharity cartifies that the goods described above, representing .. kg carcase waight eguivalant®
of ihe tolal quantity covered by Regulstion (EC) No 144085 and subsequent tanff quclla r@m.latms onginate in New Zealand.
Place Crate
Expiry data
(Mame)
{Seal of te 8suing Authoty) (Signature)

* The arder number of the toriff quoin approgrinte 1o the presentation of the produs as apecified i the lable in the Arnex o Regulation (EC) Mo 22332003
must be foled.

* This means the weight of the meat wilth the hones in when presented in this form and the weight of boneless mean converted ime bone-mn weight by the
application of the coefMiciems noted in Article 3 of Regulation (EC) Mo 22302003,
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[REAR SIDE OF NEW ZEALAND CERTIFICATE OF ORIGIN FOR MULTIPLE
CUSTOMS DECLARATIONS]

15. UTILISATION OF THE QUANTITY MOTED [N BOX 14

Indicate in part 1 of column 17 the quantity available (net weight) and in pant 2 the quantity declared fof releass for ree crculation (net

weight). In calumn 18 the quanlity declared for release for_ree circulation as well as the description of the preduct must be indicaled in

words,

16. Product decaned for releass for frea choulation” 18, Customs Declaration and date | 20, Custom Autharity of the Member
of acceptance by the authority | Siale of knportation (StampfSeal,

T7. Infgures | 16. Quantity declared for release for | Moted in Box 20 Hame and Signakure of the oficlal).

(kg retweight) | free circulation® and product

description (in words)

1.

2

1.

3

1.

F3

1.

Fi

1.

3

1.

2.

1.

2.

Balance

* One line should be completed for cach customs declaration For relkease for froe circulation, even il several produet specifications (see Box 12 are covened
by one declaration.
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20.4. Definition von Zicklein

Im Zuge der Anwendung dieser Bestimmung wird zwischen "Zicklein" und Ziegen
unterschieden. "Zicklein" im Sinne dieser Verordnung sind Ziegen bis zu einem Alter von
einem Jahr (Art. 3 der Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 1354/2011).

21. Sonderbestimmungen flir Fischfutter aus der Faroern
(Kontingent Nr. 09.0689)

GemaB Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 2133/2001 idF der Verordnung (EG) Nr. 1381/2007
ist das Zollkontingent mit der laufenden Nummer 09.0689 nur anwendbar, wenn folgende

Dokumente vorgelegt werden:

a) ein Ursprungsnachweises gemaB Artikel 16 von Protokoll 3 zu dem Abkommen zwischen
der Europadischen Gemeinschaft einerseits und der Regierung von Danemark und der
Landesregierung der Farder andererseits liber die Bestimmung des Begriffs
"Ursprungserzeugnis" und die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen und

b) eine Erklarung mit dem nachstehend festgelegten Wortlaut (in jeder Amtssprache der
Gemeinschaft), bescheinigt durch folgende Behérde der Farder:

Heilsufrgdiliga starvsstovan/Lebensmittel-, Veterindr- und Umweltbehérde

Falkavegur 6, 2. floor.

FO-100 TORSHAVN

FAROER

Deutsch: ,,Dieses im Rahmen des Préferenzzollkontingents in die EU ausgefiihrte Fischfutter

enthalt auBer dem Gluten, das von Natur aus in dem im Fischfutter enthaltenen Getreide
vorhanden ist, kein zugesetztes Gluten."

Englisch: "This fish feed exported to the EU under preferential quota does not contain added
gluten, in addition to the gluten naturally present in the cereals that may enter in the
compounding of the fish feed."”

Dénisch: "Dette fiskefoder, der eksporteres til EU inden for rammerne af
praeferencetoldkontingentet, indeholder ikke anden gluten end den, der forekommer
naturligt i det korn, der kan anvendes i fiskefodersammensaetningen. "

22. Unterlagen fiir die Einfuhr von Wiirsten aus Island
(Kontingent Nr. 09.0809)

Laut Art. 3 der Verordnung (EG) Nr. 759/2007 ist die Inanspruchnahme des Zollkontingentes
mit der laufenden Nummer 09.0809 (Wiirste des KN-Codes 1601 00 mit Ursprung in Island)

daran gebunden, dass den Zollbehérden der Gemeinschaft ein giiltiger, von den zustandigen
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Behdrden Islands ausgestellter Ursprungsnachweis nach Artikel 61 der Verordnung (EU) Nr.
952/2015 (UZK) vorgelegt wird.

Laut Mitteilung der Europaischen Kommission kann dieses Kontingent auch angewandt
werden, wenn eine Warenverkehrsbescheinigung EUR1 vorgelegt wird.

23. Sonderbestimmungen fiir die Einfuhr von Mastkalbern
(Kontingent Nr. 09.0113)

Mit Verordnung (EG) Nr. 437/2009 wird ein Gemeinschaftszollkontingent fiir zur Mast in der

Gemeinschaft bestimmte mannliche Jungrinder mit einem Gewicht von 300 kg oder weniger

eroffnet.

Der im Rahmen dieses Kontingentes ermaBigte Zollsatz gilt unter der Bedingung, dass die
eingeflihrten Tiere jeweils mindestens 120 Tage lang in dem Mitgliedstaat gemastet werden,
in den sie eingefiihrt wurden. Fiir in Osterreich eingefiihrte Tiere ist eine Mast in anderen

Mitgliedstaaten daher nicht zulassig.

Die eingefiihrten Tiere unterliegen der Uberwachung nach Artikel 134 der Verordnung (EU)
Nr. 952/2013 (UZK), um sicherzustellen, dass sie mindestens 120 Tage lang in
Haltungsbetrieben gemdstet werden, die vom Einflihrer innerhalb eines Monats nach

Abfertigung der Tiere der zum zollrechtlich freien Verkehr anzugeben sind.

Um sicherzustellen, dass die eingefiihrten Tiere gemaB Absatz gemastet und im Fall der
Nichteinhaltung dieser Verpflichtung die nicht erhobenen Zdlle nacherhoben werden, haben
die Einflhrer bei den zustandigen Zollbehdrden eine Sicherheit in folgender Hohe zu leisten:

Tiere der KN-Position 0102 90 05 (Gewicht 80 kg oder weniger): 28 € pro Tier
Tiere der KN-Position 0102 90 29 (Gewicht mehr als 80 bis 160 kg): 56 € pro Tier
Tiere der KN-Position 0102 90 49 (Gewicht mehr als 160 bis 300 kg): 105 € pro Tier

AuBer im Fall hdherer Gewalt wird diese Sicherheit erst freigegeben, wenn nachgewiesen

wird, dass die Jungrinder
a) in den von den Einflihrern angegebenen Haltungsbetrieben gemastet wurden, und

b) nicht vor Ablauf einer Frist von 120 Tagen ab dem Tag der Einfuhr geschlachtet wurden

oder

c) vor Ablauf derselben Frist aus Gesundheitsgriinden geschlachtet wurden oder infolge

einer Krankheit oder eines Unfalls verendet sind.
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24. Sonderbestimmungen fiir die Einfuhr von Rindern
bestimmter Hohenrassen (Kontingente Nrn. 09.0114 und
09.0115)

Mit Verordnung (EG) Nr. 438/2009 werden Gemeinschaftszollkontingente fiir nicht zum

Schlachten bestimmte Rinder bestimmter Héhenrassen (Grauvieh, Braunvieh, Simmentaler

Fleckvieh, Pinzgauer, Schwyzer und Freiburger) eréffnet.

Als "nicht zum Schlachten bestimmt" im Sinne dieser Verordnung gelten Tiere, die nicht
innerhalb von vier Monaten nach dem Zeitpunkt der Annahme der Anmeldung zum

zollrechtlich freien Verkehr geschlachtet werden.

Fir die Zulassung dem Zollkontingent mit der laufenden Nummer 09.0115 (nicht jedoch zu
dem Zollkontingent mit der laufenden Nummer 09.0114) missen folgende Unterlagen

erbracht werden:
a) flr Stiere: Abstammungsnachweis

b) fir Kiihe und Farsen: Abstammungsnachweis oder Nachweis der Eintragung in das

Herdbuch zur Bescheinigung der Rassenreinheit.

Die eingefiihrten Tiere unterliegen der Uberwachung Artikel 134 der Verordnung (EU) Nr.
952/2013 (UZK), um sicherzustellen, dass sie wahrend 4 Monaten ab dem Zeitpunkt ihrer

Uberfiihrung in den zollrechtlich freien Verkehr nicht geschlachtet werden.

Um sicherzustellen, dass die eingeftihrten Tiere nicht geschlachtet und im Fall der
Nichteinhaltung dieser Verpflichtung die nicht erhobenen Zdélle nacherhoben werden, haben
die Einflhrer bei den zustandigen Zollbehérden eine Sicherheit zu leisten. Der Betrag dieser
Sicherheit entspricht der Differenz zwischen den im Gemeinsamen Zolltarif festgesetzten
Zobllen und den zum Zeitpunkt der Uberfiihrung der betreffenden Tiere in den zollrechtlich

freien Verkehr geltenden Kontingentzdllen.

Diese Sicherheit wird unverztiglich freigegeben, wenn gegentiber der betreffenden

Zollbehorde nachgewiesen wird, dass die Tiere

a) vor Ablauf einer Frist von vier Monaten ab dem Tag ihrer Uberfiihrung in den zollrechtlich
freien Verkehr nicht geschlachtet wurden oder

b) vor Ablauf derselben Frist aus Griinden, die einen Fall von héherer Gewalt darstellen,
oder aus gesundheitspolizeilichen Griinden geschlachtet wurden oder an den Folgen

einer Krankheit oder eines Unfalls gestorben sind.
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25. Begriffsbestimmungen fiir bestimmtes Schweinefleisch
(Kontingente Nrn. 09.0118 und 09.0123)

Mit Verordnung (EG) Nr. 442/2009 werden Gemeinschaftszollkontingente flir Schweinefleisch

eroffnet. Fir die Anwendung dieser Verordnung gelten laut deren Artikel 3 folgende

Bestimmungen:

1. Fir die Anwendung des Kontingentes mit der laufenden Nummer 09.0118 gelten als
"entbeinte Kotelettstrange" bzw. "Kotelettstrange ohne Knochen" der KN-Codes ex 0203
19 55 und ex 0203 29 55 die entbeinten Kotelettstrange oder Teile davon, ohne Filet, mit

oder ohne Schwarte oder Speck;

2. Fur die Anwendung des Kontingentes mit der laufenden Nummer 09.0118 gilt als "'Filet"
der KN-Codes ex 0203 19 55 und ex 0203 29 55 das die Muskeln "musculus psoas major"
und "musculus psoas minor" umfassende Stiick Fleisch, mit oder ohne Kopf, geputzt oder

nicht;

3. Fir die Anwendung des Kontingents mit der laufenden Nummer 09.0123 fallen Schinken
und Teile davon unter die Erzeugnisse der KN-Codes ex 0203 19 55 und ex 0203 29 55.

26. Definition von "Riimpfe mit Haut und Flossen"
(Kontingent Nr. 09.2785)

GemaB FuBnote 5 der Verordnung (EU) Nr. 1220/2012 versteht man unter "Kalmare, Riimpfe

mit Haut und Flossen" im Sinne des Kontingentes Nr. 09.2785 Rimpfe der KopffuBler bzw.

Kalamare ohne Kopf und Fangarme.

27. Bestimmungen fiir Maniok, SiiBkartoffeln, Pfeilwurz
udgl. aus China (Kontingente Nr. 09.0124 und 09.0127)

Laut Art. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1085/2010 ist die Inanspruchnahme der Zollkontingente
mit den laufenden Nummern 09.0124 (StBkartoffeln aus China) und 09.0127 (Maniok,
Pfeilwurz udgl. aus China) an die Vorlage eines von den zustandigen Behdrden ausgestellten
Ursprungsnachweises nach Artikel 61 der Verordnung (EU) Nr. 952/2015 (UZK) bzw. nach
Artikel 57 bis 59 der Verordnung (EU) Nr. 2015/2447 (UZK-IA) gebunden. Es kdnnen jedoch
auch Ursprungsbescheinigungen anerkannt werden, welche den Bestimmungen der Artikel
55 bis 56 der Verordnung 2454/93 (ZK-DVO) entsprechen.

Die chinesische Verwaltung hat mitgeteilt dass folgende Stelle zur Ausstellung derartiger

Zeugnisse berechtigt ist:
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General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's
Republic of China (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District

Beijing 100088

Von lokalen Biros (Adressen bei den jeweiligen Stempelmustern unter e-Zoll / Abfragen-
Manager / Stempel / Kontingente) dieser Behdrde ausgestellte Bescheinigungen sind

ebenfalls anzuerkennen.
Von anderen Stellen ausgestellte Zeugnisse sind nicht anzuerkennen.

Von der chinesischen Verwaltung wurde mitgeteilt, dass derartige Bescheinigungen nur auf
Formularvordrucken entsprechend nachstehendem Muster ausgestellt werden. Auf anderen

Formularvordrucken ausgestellte Bescheinigungen sind daher nicht anzuerkennen.

Vor Anwendung des Kontingentzollsatzes ist zu prifen, ob der Stempelabdruck auf der
Bescheinigung einem in e-Zoll (Abfragen-Manager / Stempel / Kontingente) flir das jeweilige
Kontingent angegebenen Stempelabdruck entspricht.

Entspricht der Stempelabdruck keinem dieser Muster, so sind die Vorschriften unter Punkt
39.3.5.1 (Seite 64) sinngemaB anzuwenden.
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1 Consignor

CERTIFICATE OF ORIGIN
for imports of agricultural products into the
European Economic Community

No ORIGINAL

2 Consignee (optional)

3 ISSUING AUTHORITY

4 Country of origin
e CHINA

NOTES

A, The certificate must be completed in typescript or by means of a mechanical
data-processing system, or similar procedure.

B. The original of the certificate must be lodged together with Ihe declavatmn of
relevant for free circulation with the relevant customs office in the C

5 Remarks

B item number-Matkings and numbers-Number and kind of packages-DESCRIPTION OF GOODS 7 Gross and net

mass (kg)

Place and date of issue

8 THIS IS TO CERTIFY THAT THE ABOVE PRODUCTS ORIGINATE IN THE COUNTRY INDICATED IN BOX 4 AND THAT THE INDICATIONS IN BOX § ARE CORRECT,

Signature

Issuing authority's stamp

9 RESERVED FOR THE CUSTOMS AUTHORITIES IN THE COMMUNITY

3000666
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28. Bestimmungen fiir Maniokstarke, Maniok, Pfeilwurz
udgl. aus Indonesien und Thailand (Kontingente Nr.
09.0125 und 09.0126)

Laut Art. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1085/2010 ist die Inanspruchnahme der Zollkontingente
mit den laufenden Nummern 09.0125 (Maniokstarke aus Thailand) und 09.0126 (Maniok,
Pfeilwurz udgl. aus Indonesien) an die Vorlage eines von den zustéandigen Behérden
ausgestellten Ursprungsnachweises nach Artikel 61 der Verordnung (EU) Nr. 952/2015 (UZK)
bzw. der Artikel 57 bis 59 der Verordnung (EU) Nr. 2015/2447 (UZK-IA) ausgestellten

Ursprungsbescheinigung gebunden. Es kénnen jedoch auch Ursprungsbescheinigungen

anerkannt werden, welche den Bestimmungen der Artikel 55 bis 56 der Verordnung 2454/93
(ZK-DVO) entsprechen.

Diese Lander haben mitgeteilt, dass folgende Stellen zur Ausstellung derartiger

Bescheinigungen berechtigt sind:
Thailand (Kontingent Nr. 09.0125):

Department of Foreign Trade
Ministry of Commerce

Bureau of Import-Export Certification
44/100 Nonthaburi 1 Road
Nonthaburi 11000

THAILAND

Weiters werden Bescheinigungen von bestimmten lokalen Behdrden (Adressen bei den
jeweiligen Stempelmustern unter e-Zoll / Abfragen-Manager / Stempel / Kontingente)

ausgestellt.
Indonesien (Kontingent Nr. 09.0126):

PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara
Unit Usaha Marunda

(Nusantara bonded zone in Marunda)

JI. Lampung No 1 Cilincing

Jakarta 14120

INDONESIA
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PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara
Unit Usaha Tanjung Priok

(Nusantara bonded zone in Tanjung Priok)
JI. Pelabuhan Nusantara Tanjung Priok
Jakarta 14130

INDONESIA

PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara
Unit Usaha Cakung

(Nusantara bonded zone in Cakung)

JI. Raya Cakung Cilincing

Tg. Priok
Jakarta 14140
INDONESIA

Weiters werden Bescheinigungen von bestimmten lokalen Behdrden (Adressen bei den
jeweiligen Stempelmustern unter e-Zoll / Abfragen-Manager / Stempel / Kontingente)

ausgestellt.
Von anderen Stellen ausgestellte Bescheinigungen sind nicht anzuerkennen.

Vor Anwendung des Kontingentzollsatzes ist zu prifen, ob der Stempelabdruck auf der
Bescheinigung einem in e-Zoll (Abfragen-Manager / Stempel / Kontingente) flir das jeweilige
Kontingent angegebenen Stempelabdruck entspricht.

Entspricht der Stempelabdruck keinem dieser Muster, so sind die Vorschriften unter Punkt
39.3.5.1. (Seite 64) sinngemaB anzuwenden.

Die in e-Zoll fir Bescheinigungen aus Indonesien enthaltenen Unterschriftsproben haben nur
hinweisenden Charakter. Wenn die Unterschrift auf dem Zeugnis keinem dieser Muster
entspricht, jedoch sonst keine Bedenken gegen die Richtigkeit der vorgelegten

Bescheinigung bestehen, ist daher kein Prifungsverfahren einzuleiten

29. Bestimmungen liber die zuldassige Verpackung bei
Kontingenten Nr. 09.0124 und 09.0131 (SuBkartoffeln)

Laut Art. 4 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EG) Nr. 1085/2010 dirfen die Zollkontingente mit
den laufenden Nummern 09.0124 und 09.0131 (SuBkartoffeln) nur fir jene SuBkartoffeln

angewandt werden, welche NICHT in unmittelbaren UmschlieBungen importiert werden.
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30. Sonderbestimmungen fiir die Einfuhr von

Surimizubereitungen aus Korea (Kontingent Nr. 09.2450)

Laut Artikel 3 und 4 der Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 1093/2011 darf das

Zollkontingent mit der laufenden Nummer 09.2450 (Surimizubereitungen aus Korea) nur

angewendet werden, wenn eine vom ermachtigten Ausfiihrer unterzeichnete Erklarung in

englischer Sprache vorliegt, durch die bestatigt wird, dass
- die Surimizubereitung mindestens einen Fischanteil von 40 GHT aufweist und

- die Hauptzutat der Surimigrundlage Fisch der Art ,Pazifischer Pollack™ (theragra

Chalcogramma) ist.
Diese Erklarung muss zudem folgende Angaben enthalten:

- die verwendete Menge Fisch der Art ,Pazifischer Pollack™ (theragra Chalcogramma),
angegeben als prozentueller Anteil des gesamten fiir die Herstellung des als Surimi

verwendeten Fisches;
- das Ursprungsland des ,Pazifischen Pollack™
AuBerdem missen die in Punkt 13.3. (Seite 14) genannten Erfordernisse erfillt sein.

Pazifischer Pollack wird in englischer Sprache als ,Alaska Pollack™ bezeichnet.

31. Sonderbestimmungen fiir die Einfuhr von bestimmten

gefarbten Geweben aus Korea (Kontingent Nr. 09.2457)

Laut Artikel 5 und 6 der Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 1093/2011 darf das
Zollkontingent mit der laufenden Nummer 09.2457 fir Waren der KN-Codes 5408 22 und

5408 23 (nicht jedoch andere unter dieses Kontingent fallende Waren) nur angewendet

werden, wenn eine vom ermachtigten Ausfihrer unterzeichnete Erkldrung in englischer
Sprache vorliegt, durch die bestatigt wird, dass der Wert des verwendeten ungefarbten

Gewebes 50 v. H. des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht iberschreitet.
Diese Erklarung muss zudem folgende Angaben enthalten:

- Den Preis es ungefarbten Gewebes ohne Ursprungseigenschaft, das zur Herstellung des
gefarbten Gewebes der KN-Codes 5408 22 und 5408 23 verwendet wurde, in Euro

- Den Ab-Werk-Preis des gefarbten Gewebes der KN-Codes 5408 22 und 5408 23 in Euro.

AuBerdem miussen die in Punkt 13.3. (Seite 14) genannten Erfordernisse erfillt sein.

© Bundesministerium fiir Finanzen 10 -42


http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:283:0027:0029:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:283:0027:0029:DE:PDF

ZT-2505 GZ BMF-010314/0225-1V/8/2016 idF GZ BMF-010314/0381-111/11/2017 vom 05. Oktober 2017

32. Bestimmungen fiir Qualitatsrindfleisch (Kontingent Nr.
09.2202)

GemaB Artikel 3 der Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 481/2012 darf dieses Zollkontingent

nur in Anspruch genommen werden, wenn eine in dem betreffenden Drittland ausgestellte

Echtheitsbescheinigung vorgelegt wird.

Die Echtheitsbescheinigung muss dem nachstehenden Muster entsprechen.
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1. Ausflhrer (Name und Anschrift) 2. Bescheinigung Nr.
ORIGINAL

3. Ausstellungsbehdrde

4. Empfanger (Name und Anschrift)

5. ECHTHEITSBESCHEINIGUNG FUR
6. Transportmittel RINDFLEISCH

Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 481/2012

7. Kennzeichen, Nummern, Zahl und Art der Packstlicke, Beschreibung | 8. Bruttogewicht 9. Nettogewicht
der Erzeugnisse (in kg) (in kg)

10. Nettogewicht (in Worten)

11. BESCHEINIGUNG DER AUSSTELLUNGSBEHORDE

Der Unterzeichnete bestatigt, dass das in dieser Bescheinigung beschriebene Rindfleisch den Angaben auf der Ruick-
seite entspricht.

Maschinen- oder handschriftlich in GroBbuchstaben auszufiillen.

Auf der Riickseite der Echtheitsbescheinigung muss angegeben sein, dass Fleisch die

folgenden Anforderungen erfillt:

1. Die Rindfleischteilstiicke werden von Schlachtkdrpern von weniger als 30 Monate alten
Farsen und Ochsen gewonnen, die zumindest in den letzten 100 Tagen vor ihrer

Schlachtung nur Futter erhalten haben, das mindestens zu 62 % aus Kraftfutter und/oder
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Futtergetreide-Nebenprodukten (Trockenmasse der Futterration) bestand und einem
Gehalt an metabolisierbarer Energie von lber 12,26 Megajoule je Kilogramm
Trockenmasse entspricht oder diesen Uberschreitet.

2. Die Farsen und Ochsen, die gemaB Nummer 1 geflittert werden, erhalten im Schnitt eine
Futterration (Trockenmasse), die einer taglichen Gewichtszunahme von wenigstens 1,4
% entspricht.

3. Die Schlachtkérper, von denen die Teilstiicke gewonnen werden, werden von einem
Klassifizierer der nationalen Regierung bewertet; diese Bewertung und die anschlieBende
Schlachtkérpereinstufung werden nach einer von der nationalen Regierung zugelassenen
Methode vorgenommen. Die Bewertungsmethode der nationalen Regierung und die
Einstufung als solche missen eine Bewertung der erwarteten Schlachtkérperqualitat
unter Berlicksichtigung des Reifegrades und der Genussqualitatsmerkmale der Teilstlicke
ergeben. Die Methode muss, ohne darauf begrenzt zu sein, eine Bewertung der
Reifungsmerkmale Farbe und Textur des Riickenmuskels (Musculus longissimus dorsi),
Knochen und Knorpelverkndcherung sowie eine Bewertung der erwarteten
Genussqualitat, einschlieBlich einer kombinierten Angabe zum intramuskuldren
Fettgewebe und zur Festigkeit des Riickenmuskels (Musculus longissimus dorsi)

umfassen.

4. Die Teilstlicke werden gemaB Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des

Europaischen Parlaments und des Rates etikettiert.

5. Die Angaben auf dem Etikett kdnnen durch den Zusatz ,Qualitatsrindfleisch®™ erganzt

werden.

Eine Echtheitsbescheinigung ist nur giltig wenn Ausstellungsdatum und Ausstellungsort
angegeben sind und wenn sie den Stempel der Ausstellungsbehérde sowie die Unterschrift
der zeichnungsbefugten Person(en) tragt. Der Stempel kann jedoch durch ein gedrucktes
Siegel auf dem Original der Echtheitsbescheinigung und eventuellen Bescheinigungskopien

ersetzt werden.

Vor Anwendung des Kontingentzollsatzes ist daher zu prifen, ob der Stempelabdruck auf der
Bescheinigung einem in e-Zoll (Abfragen-Manager / Stempel / Kontingente) flir das jeweilige
Kontingent und das jeweilige Ursprungsland angegebenen Stempelabdruck entspricht.

Entspricht der Stempelabdruck keinem dieser Muster, so sind die Vorschriften unter Punkt
39.3.5.1. (Seite 64) sinngemaB anzuwenden.

Die Echtheitsbescheinigung lauft spatestens am 30. Juni nach dem Tag ihrer Ausstellung ab.
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Folgende Behdrden sind zur Ausstellung derartiger Echtheitsbescheinigungen befugt:
Australien:

Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF) of the Australian Government
18 Marcus Clarke Street

Canberra City ACT 2601

AUSTRALIA

Kanada:

Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
1400 Merivale Road

Ottawa, Ontario

K1A 0Y9

CANADA

Neuseeland:

Ministry of Agriculture and Forestry
Pastoral House

25 The Terrace

Wellington

NEW ZEALAND

Uruguay:

Direccién General de Servicios Ganaderos
Division Industria Animal

Constituyente 1476, Piso 2

Montevideo

URUGUAY

USA:

Food Safety and Inspection Service (FSIS) of the United States Department of Agriculture
(USDA)

Washington D.C., 20250
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UNITED STATES OF AMERICA
Von anderen Stellen ausgestellte Echtheitsbescheinigungen sind nicht anzuerkennen.

GemaB Artikel 1 Abs. 2 der Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 481/2012 darf dieses
Kontingent nur auf Fleisch angewendet werden, das beim Eingang in das Zollgebiet der
Europaischen Union eine Kerntemperatur von hdchstens -12°C aufweist

Die Gesamtmenge dieses Kontingentes wird in vier Teilmengen vergeben. Um die Importe
der korrekten Teilmenge zuordnen zu kénnen, ist der Kontingentantrag unter der Nummer
09.2202 zu stellen. Die Anrechnung der Kontingentmengen erfolgt zugleich sowohl auf die
Gesamtmenge unter Kontingent Nr. 09.2201 also auch auf die jeweilige Teilmenge.

33. Kontingentmenge bei Kontingent Nr. 09.7210
(Rindfleisch auf Peru), 09.7315 (Rindfleisch aus Nicaragua)
und 09.7300 (Rindfleisch aus Zentralamerika)

Mit Durchflihrungsverordnung der Kommission Nr. 405/2013 wird ein Kontingent fiir

Rindfleisch aus Peru eréffnet, dessen Mengen in ,Schlachtkdrperaquivalent™ angegeben ist.
In einer FuBnote zu diesem Kontingent wird dazu festgelegt, dass 100 kg Fleisch mit

Knochen 70 kg Fleisch ohne Knochen entsprechen.

Mit Durchflihrungsverordnung der Kommission Nr. 922/2013 wird ein Kontingent fiir

Rindfleisch aus Nicaragua eréffnet, dessen Mengen in ,Schlachtkérperaquivalent™ angegeben
ist. In einer FuBnote zu diesem Kontingent wird dazu festgelegt, dass 100 kg Fleisch mit

Knochen 70 kg Fleisch ohne Knochen entsprechen.

Mit Durchflihrungsverordnung der Kommission Nr. 924/2013 wird ein Kontingent flr

Rindfleisch aus Zentralamerika erdffnet, dessen Mengen in ,Schlachtkérperaquivalent®
angegeben ist. In einer FuBnote zu diesem Kontingent wird dazu festgelegt, dass 100 kg

Fleisch mit Knochen 70 kg Fleisch ohne Knochen entsprechen.

Bei diesen Kontingenten ist immer die Eigenmasse als Kontingentmenge anzugeben. Die
erforderliche Umrechnung auf das Schlachtkdrpergewicht wird von der Europdischen

Kommission vorgenommen.
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34. Ermittlung der Kontingentmenge bei Kontingenten Nr.
09.7226 (Zucker aus Peru), Nr. 09.7235 (Zucker aus
Kolumbien), Nr. 09.7311 (Zucker aus Panama), 09.7307
(Zucker aus Zentralamerika) und 09.7533 (Zucker aus

Ecuador)

Mit Durchflihrungsverordnung der Kommission Nr. 405/2013 wird ein Kontingent flir Zucker

aus Peru erotffnet, dessen Mengen in ,,Rohzuckerdquivalent® angegeben ist.

Mit Durchflihrungsverordnung Nr. 741/2013 der Kommission wird ein Kontingent fur Zucker

aus Kolumbien eréffnet, dessen Mengen in ,Rohzuckeraquivalent" angegeben ist.

Mit Durchflihrungsverordnung Nr. 923/2013 der Kommission wird ein Kontingent flir Zucker

aus Kolumbien eréffnet, dessen Mengen in ,Rohzuckeraquivalent" angegeben ist.

Mit Durchflihrungsverordnung Nr. 924/2013 der Kommission wird ein Kontingent fliir Zucker

aus Kolumbien eréffnet, dessen Mengen in ,Rohzuckeraquivalent" angegeben ist.

Mit Durchflihrungsverordnung Nr. 2017/754 der Kommission wird ein Kontingent flir Zucker

und zuckerhaltige Waren aus Ecuador eréffnet, dessen Mengen in ,,Rohzuckeraquivalent®
angegeben ist.

GemaB Anhang 1V Teil B Abschnitt III der Verordnung (EU) Nr. Verordnung (EU) Nr.
1234/2007 ist Rohzucker der Standardqualitat ein Zucker mit einem Rendementwert von 92
%.

Der Rendementwert fuir Rohrzucker ist laut dieser Verordnung wie folgt zu berechnen:
(Polarisationsgrad x 2) -100

Zur Ermittlung der Kontingentmenge sind die Bestimmungen der Zusatzlichen Anmerkung 2

zu Kapitel 17 der KN sinngemaB anzuwenden.

Dort ist festgelegt dass bei Zucker, dessen Rendementwert von 92 % abweicht, dieser
Rendementwert mit einem Berichtigungskoeffizienten zu multiplizieren ist, welcher sich aus

der Division des ermittelten Rendementwerts durch 92 ergibt.
Daher sind fir diese Kontingente ist die Kontingentmenge wie folgt zu berechnen:
1. KN-Positionen 1701 13, 1701 14, 1701 91 und 1701 99 90:

Flr Waren der dieser KN-Position ist die Kontingentmenge nach der folgenden Formel zu
berechnen:
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[(Polarisationsgrand x 2 -100) : 92] x Eigengewicht

Zum Beispiel:

10 Tonnen Zucker mit einem Polarisationsgrad von 98 %:

98 x 2 = 196

196 — 100 = 96

Umrechnungsfaktor = 96:92=1,043478261

Kontingentmenge = Eigengewicht x Umrechnungsfaktor = 10 x 1,043478261 = 10,43478261
2. KN-Position 1701 99 10

Fiir Waren der KN-Position 1701 99 10 ist — abweichend von den vorstehenden

Bestimmungen — die Kontingentmenge nach der folgenden Formel zu berechnen:
Eigengewicht x (100/92)

Werden z.B. 100 kg Zucker der Position 1701 99 10 importiert, ergibt das eine
Kontingentmenge von 100 kg x (100/92) = 108,695

3. KN-Positionen 1702, 1704, 1806, 1901, 2006, 2007, 2009, 2101, 2106 und
3302

Flr Waren dieser KN-Positionen ist als Kontingentmenge der Zuckergehalt anzugeben.

Werden z.B. 100 kg einer Ware der Position 1806 mit einem Zuckergehalt von 80 %
importiert, betragt die Kontingentmenge Eigengewicht x Zuckergehalt = 100 x 0,8 = 80

Wird eines dieser Kontingente beantragt, ist von jeder in der Sendung enthaltenen Ware ein
reprasentatives Muster zu entnehmen und an die Technische Untersuchungsanstalt zur

Uberpriifung des Zuckergehalts und zur Feststellung des Rendementwertes zu senden.
Die Musterentnahme kann unterbleiben wenn

- bei Waren der KN-Positionen 1701 und 1702 der Polarisationsgrad bzw. der

Rendementwert
- bei Waren anderer KN-Positionen der Zuckergehalt
aus den vorgelegten Unterlagen ersichtlich ist.

Wird vom Anmelder eine nach den vorstehenden Bestimmungen ermittelte Kontingentmenge
erklart, so ist der Kontingentantrag unter Anwendung der erklarten Kontingentmenge

anzunehmen.
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Nach Einlangen des Untersuchungsergebnisses der Technischen Untersuchungsanstalt ist die
Kontingentmenge vom Abfertigungszollamt auf Basis dieses Untersuchungsergebnisses neu

Zu berechnen.

Das Ergebnis dieser Berechnung ist unter Beilage des Untersuchungsergebnisses der
Technischen Untersuchungsanstalt unverziiglich an die Kontingentstelle weiterzuleiten.

35. Unterlagen fiir die Einfuhr von
Lebensmittelzubereitungen aus den USA (Kontingent Nr.
09.0096)

Mit Durchflihrungsverordnung (EU) der Kommission vom 17. Juli 2017, welche mit 7. August

2017 in Kraft tritt, wird fiir dieses Kontingent die Pflicht zu Vorlage eines
Ursprungsnachweises abgeschafft. Ab 7. August 2017 ist kann daher dieses Kontingent ohne

Vorlage eines Ursprungsnachweises in Anspruch genommen werden.

36. Kontingente mit einer gemeinsamen Hochstmenge

36.1. Kontingente 09.7078 bis 09.7103 (bestimmte Textilien

aus El Salvador)

Laut dem Anhang der Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 1011/2013 darf bei den
Zollkontinenten mit den laufenden Nummern 09.7078 bis 09.7103 die jahrliche
Gesamtkontingentmenge folgende Mengen flir das betreffende Kalenderjahr nicht

Ubersteigen:

2016 — 12.472.500 Stiick

2017 — 13.630.000 Stiick

ab 2018 — 14.787.500 Sttick

Diese Gesamtmenge ist niedriger als die Summe der einzelnen Kontingentmengen.

Sobald diese Gesamtmenge erreicht wird, gelten alle Kontingente mit den laufenden
Nummern 09.7078 bis 09.7103 als erschdpft, und zwar auch dann wenn die Einfuhren im
Rahmen eines oder mehrerer dieser Kontingente geringer sind als die fiir diese(s)
Kontingent(e) vorgesehene Menge.
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36.2. Kontingente 09.7105 bis 09.7138 (bestimmte Textilien

aus Nicaragua)
Laut dem Anhang der Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 974/2013 darf bei den

Zollkontinenten mit den laufenden Nummern 09.7105 bis 09.7138 die jahrliche

Gesamtkontingentmenge folgende Mengen fiir das betreffende Kalenderjahr nicht

Ubersteigen:

2016 — 11.112.500 Stiick

2017 - 11.900.000 Stiick

ab 2018 — 12.687.500 Stiick

Diese Gesamtmenge ist niedriger als die Summe der einzelnen Kontingentmengen.

Sobald diese Gesamtmenge erreicht wird, gelten alle Kontingente mit den laufenden
Nummern 09.7105 bis 09.7138 als erschopft, und zwar auch dann wenn die Einfuhren im
Rahmen eines oder mehrerer dieser Kontingente geringer sind als die fiir diese(s)

Kontingent(e) vorgesehene Menge.
37. Ursprungsnachweis fiir Ukraine-Kontingente
(Kontingente Nr. 09.6700 bis 09.6726)

GemahB Art. 3 der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2015/2405 der Kommission sind

Kontingente fur Waren mit Ursprung in der Ukraine nur anwendbar, wenn dem

Kontingentantrag ein Ursprungsnachweis gemaB Anhang III des Protokolls I zum
Assoziierungsabkommen zwischen der Europdischen Union, der Europdischen
Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Ukraine andererseits

beigefiigt ist.

Dieser Anhang III bezieht sich ausschlieBlich auf Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1.

Diese Bestimmung steht jedoch im Widerspruch zu Titel V des vorgenannten Protokolls, laut
welchem in bestimmten Fallen (siehe Artikel 22(1) dieses Protokolls) eine "Erklarung auf der

Rechnung" des Ausfiihrers als Ursprungsnachweis akzeptiert werden kann.

Laut Mitteilung der Europaischen Kommission sind diese Kontingente daher ab sofort auch
dann anwendbar, wenn keine Warenverkehrsbescheinigung EUR1, sondern ein anderer in

dem vorgenannten Abkommen zugelassener Ursprungsnachweis vorgelegt wird.
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38. Auslegung des Ausdrucks , mit Dill gekocht™ (Kontingent
Nr. 09.0046)

Das Kontingent mit der laufenden Nummer 09.0046 gilt fiir StiBwasserkrebse, in Dill gekocht,

gefroren®.

Laut Mitteilung der Europaischen Kommission ist dieses Kontingent auch fiir Teile von
SuBwasserkrebsen (einschlieBlich Schwanzen) anwendbar. Das Kontingent kann jedoch nur
fur Waren angewandt werden, in denen entweder der beim Kochen eingesetzte Dill in der
Ware nachweisbar ist oder bei welchen aus den vorgelegten Unterlagen hervorgeht, dass die

Krebse in Dill gekocht wurden.

Dieses Kontingent kann daher nicht fiir mit Dillaroma gekochte StiBwasserkrebse oder fiir

SliBwasserkrebse, denen Dillaroma zugesetzt wurde, angewandt werden.

39. Zollkontingente fiir bestimmte handgearbeitete und auf
Handwebstiihlen hergestellte Waren

39.1. Rechtsgrundlagen

Mit Verordnung (EG) Nr. 32/2000 hat der Rat der Europdischen Union Zollkontingente fiir

bestimmte handgearbeitete und auf Handwebstiihlen hergestellte Waren aus bestimmten

Landern geschaffen. Diese Kontingente diirfen nur bei Vorliegen von so genannten
Echtheitsbescheinigungen angewandt werden, welche wiederum von dazu besonders
ermachtigten Behdrden ausgestellt sein miissen. Eine Liste der zur Ausstellung von
Echtheitsbescheinigungen berechtigten Behérden wurde mit der Mitteilung der Europdischen
Kommission Nr. 1999/C 122/03 veréffentlicht.

Jene Stempelabdrucke und Unterschriftsproben, die gemaB Artikel 7 der Verordnung (EG)
Nr. 32/2000 von den begtinstigten Drittstaaten der Europaischen Kommission mitgeteilt
wurden, kdénnen in e-Zoll unter Abfragen-Manager / Stempel / Kontingente abgefragt

werden.

Diese Stempelabdruck und Unterschriftsproben sind streng vertraulich zu behandeln. Name

und Adressen der ausstellenden Behdrden kénnen jedoch bekannt gegeben werden.

Echtheitszeugnisse sind nur dann anzuerkennen, wenn sie von der in der Mitteilung der

Europaischen Kommission Nr. 1999/C 122/03 angegebenen Behdrde ausgestellt und mit

einem Stempelabdruck versehen sind, der dem Muster in e-Zoll entspricht.
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Liegt fur ein Land kein Stempelabdruck vor, ist jedoch die ausstellende Behérde mit der flir
dieses Land genannten Behdrde identisch, ist die Annahme des Kontingentantrags zulassig.
Das Echtheitszeugnis ist jedoch dem Bundesministerium fur Finanzen, Abteilung IV/8, zur
Uberpriifung vorzulegen. Die Anwendung des Kontingentszollsatzes wird von dieser
Vorlagepflicht nicht bertihrt. Es ist keine Sicherheit einzuheben, sondern - im Falle einer
positiven Antwort der Kontingentstelle - der beglnstigte Zollsatz anzuwenden.

39.2. Begriffsbestimmungen
39.2.1. Handgearbeitet (Kontingente Nrn. 09.0104 und 09.0106)

Die Kontingente mit den laufenden Nummern 09.0104 und 09.0106 sind nur fir Waren

anwendbar, welche als "handgearbeitete Waren" im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 32/2000

gelten.

Laut Anhang 1V der Verordnung (EG) Nr. 32/2000 gelten als handgearbeitete Waren:

- in Handwerksbetrieben vollstandig von Hand gearbeitete Waren;

- In Handwerksbetrieben gefertigte Waren, die die Merkmale von Hand gearbeiteter Waren

aufweisen;

- Bekleidung oder andere handgearbeitete Textilwaren, die auf ausschlieBlich mit Hand-
oder FuBbetrieb betdtigten Webstlihlen hergestellt werden und im wesentlichen von
Hand genaht oder auf ausschlieBlich mit Hand- oder FuBbetrieb betdtigten Nahmaschinen

genaht sind.

Zusatzlich zu diesen Voraussetzungen muissen die Waren auch allféllige bei einzelnen
Produkten angeflihrte Kriterien (zB "nach dem Batikverfahren handbedruckt") erflllen, um in

den Genuss der Kontingentbegiinstigung zu kommen.

Der Zugang zu den Zollkontingenten flir handgearbeitete Waren ist folgenden Landern

vorbehalten:

Argentinien, Bangladesch, Bolivien, Brasilien, Chile, El Salvador, Ecuador, Guatemala,
Honduras, Indien, Indonesien, Iran, Laos, Malaysia, Mexiko, Pakistan, Panama, Paraguay,

Peru, Philippinen, Sri Lanka, Thailand, Uruguay

Laut Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 32/2000 ist der Zugang zu den Zollkontingenten fir
handgearbeitete Waren Erzeugnissen vorbehalten, fiir die eine von der zustandigen Behdrde

des beglinstigten Landes ausgestellte Echtheitsbescheinigung laut nachstehendem Muster

vorgelegt wird.

© Bundesministerium fiir Finanzen 10-53


http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:005:0001:0031:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:005:0001:0031:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:005:0001:0031:DE:PDF

ZT-2505 GZ BMF-010314/0225-1V/8/2016 idF GZ BMF-010314/0381-111/11/2017 vom 05. Oktober 2017

Die Echtheitsbescheinigung ersetzt nicht ein allenfalls nach den auBenhandelsrechtlichen

Vorschriften erforderliches Ursprungszeugnis.

Beziiglich dieser "zustandigen Behdrden" siehe Mitteilung der Europdischen Kommission Nr.
1999/C 122/03

Die Zollkontingente flir handgearbeitete Waren sind weiters nur anwendbar, wenn die Waren
vom Herstellungsland in die Gemeinschaft "ohne Unterbrechung beférdert" wurden. Naheres
dazu siehe Punkt 39.2.3. (Seite 62)
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f. 1. 2000 i Amishilan der Europdischen Gemeinschalien L 527

1. Ausfiibrer (Mame, wollstindigs Aaschrilt, Land) 2. Bummes 00000

3. Emplingor (Name. wolstindpe Anscheilt, Land)

BESCHEINIGLING
FOR BESTIMMTE HANDGEARBEITETE WAREN
[HANDICRAFTS}

ausgesiolll fibr din Zulassung zer zoliadilichen Vorzegeregeleng In
#ar Eueopilschen Gemalnschatl

4, Harsiellungshnd 5. Bestimmungsland

B Oul und Datum der Werschiffung — Baldrderungemitiel 7. Fusitzliche Angaben

B Zeichen und Nummem — Anfabl und Al dor Packsticks — 5. Menge (') 10 Wart fob (7)
GENALE RESCHREIBURG DER ERZEUGNISSE

11 SICHTVERMERE, DER ZUSTANDIGEN BEHICHLE
Die/Dar Unterzeichnate Lescheinigl, dal e vorstehend bereichnele Sendung aussciliollich in Handwieksbelrleben des in
Feld Humaner 4 angegebenen Landes handgessbeitate Waren enthill

12, Dustindige Bahdrde {Kame wolstindige Arscheiti, Land) U s s it it vt IRIMNIN, . i i i hmiiie i eimin i

{Unierscheif] [Slempat)

[ Bngeten, od o5 sichum Stick, Meter. Quadratmeter oder Kiogramm handell

[71 1 der i Kauteerivag anpegeberes Wiknng

© Bundesministerium fiir Finanzen 10 - 55



ZT-2505 GZ BMF-010314/0225-1V/8/2016 idF GZ BMF-010314/0381-111/11/2017 vom 05. Oktober 2017

&, 1. 2000 ERM Official Joumal of the European Cosmmusivies L 527

1. Exporter (Hame, |0 asdrecs, counirg) 2. Numbir il T ]

A Consigneg [Mame, sl sddiss, conliy)

CERTIFICATE
IR REGAAD T CERTAIN HAKDICRAFT PRODUCTS
(HAKDICRAFTS)

lssuad wilh a view to oblaining the bensilt of the praterential
tarlt ragime la the European Community

4. Counlry of manulaciure 5. Counlry of destination
B Mace and date ol shipment — means of Brangporl . Supplementary detads
& Marks and rumbers — ngmbes and &g of packages — 9. Duantity (1) 10, FOB walua (¥}

OETAILED DESCRIFTION OF GOODS

11, CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHDRITY

. Vb uredwrsigned, certdy thai ihe consignment described above contans only Bandiciall products (handicralis) of e caltage industy of the counlry
Shevwn ia box No 4,

12 Competenl authorily (Mame lul sddmse, comiry Al

|Sipratue) [Seall

[" ladicate wiether i pieces, melnss sguare melns o ktegrims

[¥] T the curepngy ol the contract af sale
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£ 0. 2000 [CA] Jeursal efliviel des Communauiés curapéennes L 527
1. Expartabewss (Hom_ sdeesss campible, pays) 2. Humdrg Qaong
3. Destinstaire [Nom, sdiesie compléle, pays)
CERTIFICAT
CONCERMANT CERTAINS PRODUITS FAITS A LA MAIH
[HANDICRAFTS)

délived ea vee da ['obtention du béaélica du rigime tarifalre
prélirential dans la Communaslé suropdenna

4. Pays de labricition 5. Pays de destisation

6. Lieu et date Fombarquement — maoyen de lransp

1. Dannées supplémeantaires

DESIGRATION DETAILLEE DE5 MARCHANDISES

8. Marques e numiscs — nombre el nalure des colis —

P — " 10, Valeur Bob ()

11, VISA DE L'AUTORITE COMPETENTE

pays indigué dans la case né 4,

12, Aularibd campilenle (Mem, sdresse complie, pays)

[ nchguar &V ='ag dun nambng de pidces. de maves, de mf ou e iogrammes.

71 Duns 2 monraie de conlrl deoesrbs

v soussigné(e) ceitlie que 'mvod déeit cl-dessous condien] exclusivemant des produils Bt 3 & main nar l'arssanal du

|Sipaature] {Goeau)
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39.2.2. Auf Handwebstiihlen hergestellt (Kontingente Nrn. 09.0101 und
09.0103)

Die Kontingente mit den laufenden Nummern 09.0101 und 09.0103 sind nur flir Erzeugnisse

anwendbar, welche auf "Handwebstiihlen" im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 32/2000

hergestellt wurden.

Laut Anhang V der Verordnung (EG) Nr. 32/2000 (idF der Berichtigung vom 29. 9. 2000, ABI
Nr. L 244/8 gelten als "Handwebstiihle" Webstihle, die zur Herstellung von Geweben
ausschlieBlich durch Hand- und FuBbewegungen betrieben werden.

Laut Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 32/2000 ist der Zugang zu den Zollkontingenten fir
auf Handwebstlihlen hergestellte Waren Erzeugnissen vorbehalten, fir die eine von der
zustandigen Behdrde des begiinstigten Landes ausgestellte Echtheitsbescheinigung laut
nachstehendem Muster vorgelegt wird und die zu Beginn und am Ende jedes Webstlicks
einen von den genannten Behdrden anerkannten Stempelabdruck tragen oder auf jedem
Stlick mit einer von den Behoérden des Herstellungslandes anerkannten Plombe versehen
sind.

Die Echtheitsbescheinigung ersetzt nicht ein allenfalls nach den auBenhandelsrechtlichen
Vorschriften erforderliches Ursprungszeugnis.

Beziiglich dieser "zustandigen Behdrden" siehe Mitteilung der Europdischen Kommission Nr.
1999/C 122/03.

Der Zugang zu diesen Zollkontingenten ist Erzeugnisse aus folgenden Landern vorbehalten:

Argentinien, Bangladesch, Brasilien, El Salvador, Guatemala, Honduras, Indien, Indonesien,

Laos, Pakistan, Sri Lanka, Thailand.

Die Zollkontingente flr auf Handwebstlihlen hergestellte Waren sind weiters nur anwendbar,
wenn die Waren vom Herstellungsland in die Gemeinschaft "ohne Unterbrechung beférdert"
wurden. Naheres dazu siehe Punkt 39.2.3. (Seite 62)
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K. 1, R0 [oE] Amtsblnt der Europdischen Gemeinschalien L 524
1. Austibier Same, vollslindigs &nachiill, Land) 2. Numnmer 00000

argegehene s Watning

ekt

Argeben, ob &5 sich um Stk Mk Duadraimesss oder Eiogramm handet
Linputreflendes st

Ini Zer i Waahae:

:

3. Emplanger {Rame, voilsibndige Aagchalt, Lang)

BESCHEIMIGUNG
FOR AUF HANDWEBSTOHLEN HERGESTELLTE ERZEUGHISSE ALS
SEIDE DDER BAUMWOLLE
[HAKDLOOM)

ausgestallt t0r dla Zulossung zur zoliasillichan Vorrugsregabeng In
dat Eusopdischon Gamainschatt

4. Hesstallungsland 5, Beslmmungsland

G. O und Datum der Verschilfung — Beldrderungsmatlel

1. Tusdtzliche Angahen

B. Zeichen und Mumememn — Anzahl un;! Al dir Packstiickn —
GENAUE BESCHREIMUMG DER ERZEUGHISSE

9. Mange{") 10, Wen Ted [7)

11, BICHTVERRE K DER PUSTANDIGEN BEHORDE

DinTer Unterzmichnele bescreinigs, dab die vesslshend bezaichnele Sendung ausschlicllich auf Handwebstihlen in Betrichen des in Feld Br. 4 angege-

benan Landes hergestellle Gawebe entball und dall jodes. Slick
— am Antang und am Ende mil enem ugelissenen Slempel %)
= mil gingr Flonvbe M. L ) wessehen st

12. Zustindige Behiirde (hame, vollsthadige Rascarlt, Land)

[Untarschnily (Sempa}
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Ao 1L 2000 CEr] Cflicial Joumnal of the Evropean Commmunities L 529
1. Expodter, (Home, lul address, counlry] 2. Numbus a1 ]
3. Conzignee (Mame, fall addeess, courny
CEATIFICATE
RELATING TD SILK OR COTTOM HANDLOOM PRODUCTS
lzgued wilk a view ta oblaining the bonaiit of tha prefarential
faritf rogimo Ia tha European Comnaunity
4. Counlry of manufaciuss 5. Cownlry of destinalion
B Plate and date of shipment — means of transport 7. Supplemantary delails
8. Marks and numbers — raimber and kind of paciages — 9, Quanlity {*} 10, FOI value (7}
DETAILED DESCRIPTION OF GOODS
VI CERTIFICATION B THE COMPETERT AUTHCHENY
I, Whex undessigned, cerltity that the consignement desceibed abowve conbaing amly Fard-woven fedile prodieets ol the collage indusiry of the counbey
B shown in box Mo 4,
B T each piece ks atlached:
= ~— &l lhe Beginning and ond, an approval slamp (%)
a — aszal o . ... (7
§
@
3 -
Eu
%E 12, Compelert aulbarity [Mame, bl sddess, couriy) AL et s B et
3

HE
=04
&z § ISigeature) {Seal)
EE
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k. 1. 2HI0 e ] Journal olficiel des Communauiés curopéennes L 524
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@hlivrd an yua &8 Feblantion du bénédice du régimme tarltaire
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4, Pays de fabricalion 5. Fays de destination

6. Linu et date d'embarquement — meyen de ranspor] 7. Donnfes supplémentaines
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¢ 1 3L un Aombra dp pidnes, e miines, de Y O ¢ Kilzgrammes.
A lias inelis
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(granna) (Boeau)

Indi
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i
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39.2.3. Ohne Unterbrechung befordert

Laut Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 32/2000 sind die Kontingente fiir handgearbeitete

und auf Handwebstiihlen hergestellte Erzeugnisse nur anwendbar, wenn die Waren vom

Herstellungsland in die Gemeinschaft ohne Unterbrechung beférdert werden.

Der Begriff "ohne Unterbrechung beférdert" ist in Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 32/2000

wie folgt definiert:

"Als ‘'ohne Unterbrechung befordert’ gelten Waren,

a) bei deren Beforderung kein Drittlandsgebiet berdihrt wird,; Zwischenlandungen in
Drittlandshdéfen gelten nicht als Unterbrechung der unmittelbaren Beforderung, sofern die
Waren bei diesen Zwischenlandungen nicht umgeladen werden;

b) deren Beférderung zwar unter Berihrung von Drittlandsgebiet oder mit Umladung in
einem Drittland erfolgt, aber aufgrund eines einzigen, durchgehenden, im Herstellungsliand
ausgestellten Beforderungspapiers.”

39.3. Priifung der Echtheitsbescheinigung
39.3.1. Formelle Priifung

Die Echtheitsbescheinigung ist vor Anwendung des Kontingentzollsatzes auf ihre formelle

und - soweit dies mdglich ist - auch auf ihre materielle Richtigkeit zu prifen.
Die Echtheitsbescheinigung ist darauf zu priifen

- ob sie von einer zustandigen Behdrde eines beglinstigten Landes ausgestellt wurde
(siehe Mitteilung der Europdischen Kommission Nr. 1999/C 122/03);

- ob der verwendete Vordruck dem jeweiligen Muster entspricht; von den Mustern
abweichende Vordrucke sind auch dann nicht fiir die Anwendung der

Kontingentbeglinstigung anzuerkennen, wenn sie alle erforderlichen Angaben aufweisen;

- ob der verwendete Stempel dem jeweiligen Musterabdruck (siehe e-Zoll / Abfragen-

Manager / Stempel / Kontingente) entspricht;

- ob die Kommission im Amtsblatt der Europdischen Gemeinschaften bekannt gemacht hat,
dass hinsichtlich der gegenstandlichen Waren, des Herstellers und/oder des Exporteurs
begriindete Zweifel an dem Anspruch auf Anwendung der VO (EG) Nr. 32/2000
bestehen. Uber derartige Bekanntmachungen wird gegebenenfalls mittels Findok-Info

informiert.

Die Echtheitszeugnisse kénnen in jeder Amtssprache der Gemeinschaft ausgestellt sein.
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39.3.3. Materielle Priifung

Eine Echtheitsbescheinigung ist nur anzuerkennen, wenn die Namlichkeit der darin

angefiihrten Waren mit den zur zollamtlichen Abfertigung gestellten Waren gegeben ist.

Besonderes Augenmerk ist auf Umstande zu legen, die darauf hinweisen kdnnten, dass die

Ware nicht "handgearbeitet" oder "auf Handwebstiihlen hergestellt" ist.

Weiters ist zu priifen, ob das Erfordernis der "Beférderung ohne Unterbrechung" erfillt ist.
Ergibt die Priifung, dass die "Beférderung ohne Unterbrechung" nicht gegeben ist, ist die
Anwendung des Kontingentzollsatzes zu verweigern bzw. die Meldung an die Kontingentstelle

zu unterlassen, wobei in der Anmeldung eine entsprechende Begriindung anzusetzen ist.

Dem Bundesministerium fir Finanzen, Abteilung IV/8, ist formlos — nach Mdglichkeit mit e-
Mail - unter Vorlage einer Kopie der vorgelegten Echtheitsbescheinigung und unter Angabe
der Feststellungen, welche zur Verweigerung des Kontingentzollsatzes gefiihrt haben, zu

berichten.

39.3.4. Vorgangsweise bei formellen Mangeln

Hat die Priifung der Echtheitsbescheinigung, der Begleitpapiere oder der Sendung selbst

gemaB den vorstehenden Punkten Mangel ergeben, ist wie folgt vorzugehen:

Unbedeutende formelle Mangel der Echtheitsbescheinigungen oder geringfiigige
Abweichungen der Angaben in den Echtheitsbescheinigungen von den Angaben der
Anmeldung oder dem Inhalt der sonstigen zur Zollabfertigung vorgelegten Unterlagen stehen
der Anwendung des Kontingentzollsatzes nicht entgegen, wenn nachgewiesen wird, dass die
Namlichkeit der zur Abfertigung beantragten Waren mit den Gegenstand der vorgelegten
Echtheitsbescheinigungen bildenden Waren gegeben ist und wenn trotz der
hervorgekommenen Mangel kein Zweifel daran besteht, dass die Waren als "handgearbeitet"
bzw. als "auf Handwebstihlen hergestellt" anzusehen sind. Unbedeutende formelle Mangel
sind zu tolerieren, wobei jedoch ein entsprechender Vermerk in der zollamtlichen Bestatigung

anzusetzen ist.

Unbedeutende formelle Fehler dieser Art sind solche, die die Beweiskraft der
Echtheitsbescheinigung nicht schmalern und die Verantwortlichkeit des Ausstellers fiir seine
Angaben nicht mindern.

Bei gravierenden Formfehlern ist die Gewahrung des Kontingentzollsatzes zu verweigern und
die Echtheitsbescheinigung dem Anmelder zur Behebung der Mangel zurlickzugeben. Eine
Meldung an die Kontingentstelle ist zu unterlassen. Dieser Umstand ist in der zollamtlichen

Bestdtigung unter Angabe des Grundes zu vermerken. Eine Kopie der Echtheitsbescheinigung

© Bundesministerium fiir Finanzen 10-63



ZT-2505 GZ BMF-010314/0225-1V/8/2016 idF GZ BMF-010314/0381-111/11/2017 vom 05. Oktober 2017

ist — nach Mdglichkeit mit e-Mail - dem Bundesministerium flr Finanzen, Abteilung 1V/8,

zuzuleiten.

Eine Prufung ist aus solchen Griinden nicht einzuleiten.
39.3.5. Vorgangsweise bei materiellen Mangeln

39.3.5.1. Einleitung des Priifungsverfahrens

Bei Bedenken gegen die sachliche Richtigkeit der Echtheitsbescheinigung, die im Zuge der
Abfertigung nicht zerstreut werden kénnen, ist ein Priifungsverfahren einzuleiten. Ein
Priifungsverfahren ist insbesondere immer dann einzuleiten, wenn begriindete Zweifel daran
bestehen, dass die Waren tatsachlich handgearbeitet bzw. auf Handwebstiihlen hergestellt

sind.

Ein Prifungsverfahren ist im Falle von Zweifeln an der Echtheit von
Echtheitsbescheinigungen oder an deren sachlicher Richtigkeit unabhangig von der
Erschépfung des Kontingentes einzuleiten, sofern die Anwendung des Kontingentzollsatzes
unter Vorlage des Echtheitszeugnisses beantragt wird. Im Falle einer Erschépfung des
Kontingentes sind jedoch die nachfolgenden Bestimmungen Uber eine Sicherheitsleistung

gegenstandslos.

Wird ein Priifungsverfahren eingeleitet, sind die Waren trotzdem wie bei Kontingentantragen
Ublich abzufertigen. Verfahrenstechnisch handelt es sich um eine vollstandige Zollanmeldung

mit besonderer Uberwachung.

Auch wenn ein Priifungsverfahren eingeleitet wurde, ist eine Ziehung auf das Kontingent im

Wege der Kontingentstelle zu beantragen.

Sofern das Kontingent nicht erschépft ist, wird der nach dem Kontingentzollsatz zu
berechnende Abgabenbetrag buchmaBig erfasst. Es muss jedoch vom Anmelder eine
Sicherheit in der H6he der Differenz zwischen dem Abgabenbetrag ohne Anwendung des

Kontingents und jenem unter Heranziehung des Kontingentzollsatzes geleistet werden.

Diese Sicherheit wird erst erstattet, wenn sowohl eine positive Antwort auf den
Ziehungsantrag eingetroffen ist als auch das Prifungsverfahren ergeben hat, dass die

Echtheitsbescheinigung zu Recht ausgestellt wurde.

Anstelle einer Sicherheitsleistung steht es dem Anmelder aber auch frei, die unmittelbare
buchmaBige Erfassung des auBerhalb des Kontingentes zu erhebenden Abgabenbetrags zu

beantragen.
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Die Echtheitsbescheinigung und alle sonstigen zweckdienlichen Unterlagen, zB Rechnungen
oder Kopien davon, nicht aber Warenmuster, sind unmittelbar dem Bundesministerium fiir

Finanzen, Abteilung IV/8, vorzulegen.

Nach Abschluss des zwischenstaatlichen Prifungsverfahrens wird das Ergebnis vom

Bundesministerium flir Finanzen dem Zollamt zur Kenntnis gebracht.

39.3.5.2. Nach dem Einlangen des Ergebnisses
Nach dem Einlangen des Ergebnisses ist wie folgt vorzugehen:

Wurde von der auslandischen Behdrde die Echtheit der Echtheitsbescheinigung und deren
sachliche Richtigkeit bestatigt, und liegt ein positives Ziehungsergebnis vor, so sind allenfalls
bei der Einfuhr unter Anwendung des Regelzollsatzes erhobene Eingangsabgaben zu

erstatten bzw. eine geleistete Sicherheit unverziiglich freizugeben.

Wurde die Echtheit der Herstellungsbescheinigung oder deren sachliche Richtigkeit nicht
bestatigt, sind allenfalls im Zuge der Einfuhrabfertigung nicht erhobene Abgaben nun in der
Hohe der sonst in Betracht kommenden Zollsatze gemaB den entsprechenden Bestimmungen
des Zollkodex zu erfassen bzw. der sich ergebende Unterschiedsbetrag einzuheben. Die

Kontingentmenge ist im Wege der Kontingentstelle rlickzulibertragen.

Wird durch Vorlage einer gefalschten oder sachlich unrichtigen Echtheitsbescheinigung ein
Kontingentzollsatz zu Unrecht angewendet, so entsteht gemaB im Zeitpunkt der Annahme
der Anmeldung die Abgabenschuld hinsichtlich des unerhoben gebliebenen

Abgabenbetrages.
40. Kontingente fiir Waren aus Kanada

Kontingente fur Waren aus Kanada dirfen nur angewandt werden wenn entweder

- bei den unter Punkt 40.2. angefiihrten Kontingenten eine von Kanada gemaB dem Export
and Import Permits Act erteilte Ausfuhrgenehmigung (Durchfiihrungsverordnung (EU)
2017/1781 der Kommission) oder

- ein Handelsdokument mit einem Verweis auf Anhang 5-A des Beschlusses (EU) 2017/37
des Rates vom 28. Oktober 2016 Uber die Unterzeichnung - im Namen der Europadischen
Union - des umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens (CETA) zwischen Kanada
einerseits und der Europdischen Union und ihren Mitgliedstaaten andererseits
(Durchfiihrungsverordnung (EU) 2017/1781 der Kommission) oder

- ein Handelsdokument mit einem Ursprungsnachweis laut Anhang 2 des Protokolls tber

Ursprungsregeln und Ursprungsbescheinigungen zum umfassenden Wirtschafts- und
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Handelsabkommen zwischen Kanada einerseits und der Europaischen Union und ihren

Mitgliedstaaten andererseits (Durchfiihrungsverordnung (EU) 2017/1585 der Kommission

und Durchflihrungsverordnung (EU) 2017/1772 der Kommission)

vorgelegt wird.

Es wird darauf hingewiesen dass Waren KN-Positionen 1605 21 90 und 1605 29 00 unter
mehrere Kontingente fallen kénnen, wobei das jeweils anwendbare Kontingent davon

abhangt, welche der vorerwdhnten Unterlagen vorgelegt wird.
40.1. Kontingent fiir Bisonfleisch

Mit Durchfiihrungsverordnung (EU) 2017/1772 der Kommission wird unter der laufenden

Nummer 09.8400 ein Kontingent flr Bisonfleisch geschaffen, dessen Kontingentmenge in

~Schlachtkdrpergewicht® festgelegt ist.

Trotz der Kontingentmenge ,Schlachtkérpergewicht" ist als Kontingentmenge in der
Zollanmeldung ausnahmslos das Eigengewicht anzugeben. Die Umrechnung von
Eigengewicht auf Schlachtkdrpergewicht wird von der Europdischen Kommission
vorgenommen. Um diese Umrechnung korrekt durchzufiihren zu kénnen, ist bei einigen der
unter dieses Kontingent fallenden Waren (Positionen 0201 30 00 20, 0202 30 10 20, 0202 30
50 20 und 0202 30 90 20) der Kontingentantrag unter der Nummer 09.8401 und bei Waren
der Position 0210 20 90 91 unter der Nummer 09.8402 zu stellen. Die Abrechnung von
Antragen unter den Kontingentnummern 09.8401 und 09.8402 erfolgt — nach Umrechnung
durch die Europdische Kommission mit dem Faktor 1,3 (Kontingentnummer 09.8401) bzw.
1,35 (Kontingentnummer 09.8402) — auf Kontingent Nummer 09.8400.

Dieses Kontingent darf flir Waren der Position 0202 30 50 20 nur angewandt werden, wenn
eine Echtheitsbescheinigung nach nachstehendem Muster vorgelegt wird. Diese

Bescheinigung darf nur anerkannt werden wenn sie von folgender Stelle ausgestellt wurde:

CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY — GOVERNMENT OF CANADA/AGENCE
CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS — GOUVERNEMENT DU CANADA
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40.2. nur bei Vorlage einer Ausfuhrgenehmigung anwendbare

Kontingente

Mit Durchflihrungsverordnung (EU) 2017/1781 der Kommission werden Kontingente

geschaffen, fur deren Inanspruchnahme eine von Kanada gemaB dem ,Export and Import
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Permits Act" erteilte Ausfuhrgenehmigung vorzulegen ist. Es handelt sich dabei um folgende
Kontingente:

09.8300 (bestimmte Lebensmittelzubereitungen)
09.8301 (bestimmte Zuckerwaren und Schokolade)
09.8302 (bestimmte Lebensmittelzubereitungen)
09.8380 (Hunde- und Katzenfutter)

09.8337 (Mantel)

09.8338 (Kostiime, Jacken usw.)

09.8341 (Negligees usw.)

09.8346 (andere Bekleidung)

09.8348 (Mantel)

09.8361 (Fahrzeuge)

© Bundesministerium fiir Finanzen 10 - 68



	1. Inhalt dieser Zolldokumentation
	2. Bei Kontingentanträgen heranzuziehendes Gewicht
	3. Kontingente bei aktiver Veredelung
	4. Kontingentmenge bei Wiedereinfuhr aus passivem Veredelungsverkehr
	5. Kontingent Nr. 09.2501
	6. Unterlagen für die Einfuhr von Wein
	7. Unterlagen für die Einfuhr von Fischen aus Thailand (Kontingente 09.0704 und 09.0706)
	8. Bestimmungen betreffend die Einfuhr von Braugerste (Kontingent Nr. 09.0076)
	9. Unterlagen für die Einfuhr von Maniok aus Thailand (Kontingent Nr. 09.0708)
	10. Unterlagen für die Einfuhr von Maiskleber aus den USA (Kontingent Nr. 09.0090)
	11. Unterlagen für die Einfuhr von Knoblauch aus dem Libanon (Kontingente Nrn. 09.1175 und 09.1176)
	12. Bestätigende Stellen für Echtheitszeugnisse
	12.1. Kontingent Nr. 09.0025 (Orangen)
	12.2. Kontingent Nr. 09.0027 (Minneolas)
	12.3. Kontingent Nr. 09.0033 (Orangensaftkonzentrat)

	13. Kontingente, die nur bei besonderem Vermerk auf dem Ursprungszeugnis anwendbar sind
	13.1. Kontingent für gekochte und haltbar gemachte Garnelen aus Grönland (Kontingent Nr. 09.0691)
	13.2. Kontingente für Thunfisch und Thunfischfilets aus ESA-Staaten (Kontingente Nrn. 09.1618 und 09.1619)
	13.3. Kontingent für Waren aus Korea (Kontingente Nrn. 09.2450, 09.2451, 09.2452, 09.2453, 09.2454, 09.2455, 09.2456, 09.2457, 09.2458, 09.2459, 09.2460 und 09.2461)
	13.4. Kontingent für weißen Thun aus Namibia (Kontingent Nr. 09.1600)
	13.5. Kontingente für Fischereierzeugnisse aus Peru (Kontingente Nrn. 09.7195, 09.7196, 09.7197, 09.7198, 09.7199, 09.7200, 09.7201, 09.7202, 09.7203, 09.7204 und 09.7205)
	13.6. Kontingent für Rohrohrzucker aus Curaçao (Kontingent Nr. 09.1960)
	13.7. Kontingente für bestimmte Waren aus Peru (Kontingente Nrn. 09.7170, 09.7171, 09.7172, 09.7173, 09.7174, 09.7175, 09.7176, 09.7177, 09.7178, 09.7179, 09.7192, 09.7193 und 09.7194)
	13.8. Landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse aus der Türkei (Kontingente Nrn. 09.0228, 09.0229, 09.0230, 09.0231, 09.0232, 09.0233, 09.0234, 09.0235, 09.0236, 09.0237, 09.0238, 09.0239, 09.0240 und 09.0242)
	13.9. Kontingent für Hosen aus der Dominikanischen Republik (Kontingent Nr. 09.1950)
	13.10. Kontingente für bestimmte Waren aus Kolumbien (Kontingente Nrn. 09.7140, 09.7141, 09.7142, 09.7143, 09.7144, 09.7145, 09.7146, 09.7147, 09.7148, 09.7161, 09.7162 und 09.7164)
	13.11. Hummer, Heringsfilets, Makrelenfilets und Miesmuscheln aus St. Pierre und Miquelon (Kontingente Nr. 09.1623, 09.1624 und 09.1625)
	13.12. Kontingente auf Grund autonomer Handelspräferenzen
	13.13. Kontingente für Makrelen und Thunfisch aus Kap Verde (Kontingente Nr. 09.1602, 09.1647 und 09.1648)
	13.14. Kontingente für bestimmte Waren aus Zentralamerika (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua und Panama) (Kontingente Nr. 09.7014 bis 09.7138)
	13.15. Kontingente für bestimmte Waren aus Ecuador (Kontingente Nrn. 09.7501, 09.7502, 09.7503, 09.7504, 09.7505, 09.7506, 09.7507, 09.7508, 09.7509, 09.7510, 09.7511 und 09.7512)

	14. Sonderbestimmungen für die Kontingente Nr. 09.0074 (Hartweizen) und Nr. 09.0075 (Qualitätsweizen)
	15. Auslegung des Ausdrucks "zum industriellen Herstellen" (Kontingent Nr. 09.0792)
	16. autonome Zollkontingente für bestimmte Fischereierzeugnisse
	16.1. Anwendung bestimmter Zollkontingente für Fische, die nur durch "Schutzgasverpackung" bearbeitet wurden
	16.2. Definition von „Gefrierblöcken“

	17. Vom Versendungsland abhängige Kontingente (Kontingente Nrn. 09.0692 und 09.1641)
	18. Nur bei Direktversand anwendbare Kontingente (Kontingente Nrn. 09.1166, 09.1175, 09.1176 und 09.1186)
	19. Ermittlung des Schaleneieräquivalents (Kontingente Nr. 09.1832 und 09.1869)
	20. Sonderbestimmungen für Kontingente für Schaf- und Ziegenfleisch
	20.1. Anzugebendes Gewicht, anzuwendende laufende Nummer
	20.2. Erforderliche Ursprungsnachweise
	20.3. Sonderbestimmung für Neuseeland
	20.4. Definition von Zicklein

	21. Sonderbestimmungen für Fischfutter aus der Färöern (Kontingent Nr. 09.0689)
	22. Unterlagen für die Einfuhr von Würsten aus Island (Kontingent Nr. 09.0809)
	23. Sonderbestimmungen für die Einfuhr von Mastkälbern (Kontingent Nr. 09.0113)
	24. Sonderbestimmungen für die Einfuhr von Rindern bestimmter Höhenrassen (Kontingente Nrn. 09.0114 und 09.0115)
	25. Begriffsbestimmungen für bestimmtes Schweinefleisch (Kontingente Nrn. 09.0118 und 09.0123)
	26. Definition von "Rümpfe mit Haut und Flossen" (Kontingent Nr. 09.2785)
	27. Bestimmungen für Maniok, Süßkartoffeln, Pfeilwurz udgl. aus China (Kontingente Nr. 09.0124 und 09.0127)
	28. Bestimmungen für Maniokstärke, Maniok, Pfeilwurz udgl. aus Indonesien und Thailand (Kontingente Nr. 09.0125 und 09.0126)
	29. Bestimmungen über die zulässige Verpackung bei Kontingenten Nr. 09.0124 und 09.0131 (Süßkartoffeln)
	30. Sonderbestimmungen für die Einfuhr von Surimizubereitungen aus Korea (Kontingent Nr. 09.2450)
	31. Sonderbestimmungen für die Einfuhr von bestimmten gefärbten Geweben aus Korea (Kontingent Nr. 09.2457)
	32. Bestimmungen für Qualitätsrindfleisch (Kontingent Nr. 09.2202)
	33. Kontingentmenge bei Kontingent Nr. 09.7210 (Rindfleisch auf Peru), 09.7315 (Rindfleisch aus Nicaragua) und 09.7300 (Rindfleisch aus Zentralamerika)
	34. Ermittlung der Kontingentmenge bei Kontingenten Nr. 09.7226 (Zucker aus Peru), Nr. 09.7235 (Zucker aus Kolumbien), Nr. 09.7311 (Zucker aus Panama), 09.7307 (Zucker aus Zentralamerika) und 09.7533 (Zucker aus Ecuador)
	35. Unterlagen für die Einfuhr von Lebensmittelzubereitungen aus den USA (Kontingent Nr. 09.0096)
	36. Kontingente mit einer gemeinsamen Höchstmenge
	36.1. Kontingente 09.7078 bis 09.7103 (bestimmte Textilien aus El Salvador)
	36.2. Kontingente 09.7105 bis 09.7138 (bestimmte Textilien aus Nicaragua)

	37. Ursprungsnachweis für Ukraine-Kontingente (Kontingente Nr. 09.6700 bis 09.6726)
	38. Auslegung des Ausdrucks „mit Dill gekocht“ (Kontingent Nr. 09.0046)
	39. Zollkontingente für bestimmte handgearbeitete und auf Handwebstühlen hergestellte Waren
	39.1. Rechtsgrundlagen
	39.2. Begriffsbestimmungen
	39.2.1. Handgearbeitet (Kontingente Nrn. 09.0104 und 09.0106)
	39.2.2. Auf Handwebstühlen hergestellt (Kontingente Nrn. 09.0101 und 09.0103)
	39.2.3. Ohne Unterbrechung befördert

	39.3. Prüfung der Echtheitsbescheinigung
	39.3.1. Formelle Prüfung
	39.3.3. Materielle Prüfung
	39.3.4. Vorgangsweise bei formellen Mängeln
	39.3.5. Vorgangsweise bei materiellen Mängeln
	39.3.5.1. Einleitung des Prüfungsverfahrens
	39.3.5.2. Nach dem Einlangen des Ergebnisses



	40. Kontingente für Waren aus Kanada
	40.1. Kontingent für Bisonfleisch
	40.2. nur bei Vorlage einer Ausfuhrgenehmigung anwendbare Kontingente


